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ED ITOR IAL / INHALT

nun haben wir die große Koalition. 
Was CDU/CSU und SPD vor dem
Wahltag als schlechteste Lösung weit
von sich wiesen, wurde von den
Wählern erzwungen. Und sie vergaben
damit auch einen klaren Auftrag: Einigt
euch auf eine Politik, die Deutschland
wieder nach vorn bringt.

Denn vieles muss auf den Weg ge-
bracht werden. Die Staatsfinanzen wie-
der in Ordnung zu bringen, ist wichtig
aber nicht alles. Die Bürger erwarten
mehr: Konzepte, die unser Land wieder
zukunftsfähig machen.

Besonders im Gesundheitsbereich müs-
sen jetzt neue Wege beschritten werden,
damit auch in Zukunft die „medizinisch
beste“ Versorgung für jeden Bürger be-
zahlbar bleibt.  Keine Lösung der Pro-
bleme wäre es, wenn man sich auf laue
Kompromisse einigen und Strittiges auf
Sankt Nimmerlein vertagen würde. 
Jetzt müssen vernünftige Entwürfe
umgesetzt werden – im Interesse der
Menschen in unserem Land. 
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US-Amerikaner, Norweger, Schweizer
und Luxemburger geben pro Kopf am
meisten für die Gesundheit aus. Dann
folgt bereits Deutschland mit rund

3.000 Dollar Gesundheitsausgaben
pro Kopf – knapp vor den Nieder-
landen und Frankreich. Das ergab
eine neue OECD-Studie.

S TAT I S T I K  I

Amis sind Spitze
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G E S U N D H E I T S M O N I T O R

Arztbesuch und
Gesundheitszustand

Patienten mit schlechtem Gesund-
heitszustand gehen seit Einführung
der Praxisgebühr seltener zum Arzt.
Das verdeutlicht der aktuelle „Ge-
sundheitsmonitor“. Im Vergleich zum
Durchschnitt haben die Befragten,
die ihren Gesundheitszustand als
„schlecht“ bezeichnen, die Häufigkeit
ihrer Arztbesuche am stärksten redu-
ziert: Von 2003 bis 2005 sank die
Zahl um rund ein Drittel, von durch-
schnittlich 23 Besuchen auf 16. „Hier
besteht die Gefahr, dass die Pati-
enten auch auf wichtige Arztbesuche

verzichten“, sagt Jan Böcken von der
Bertelsmann Stiftung. Insgesamt ist
die Zahl der Praxiskontakte seit 2003
um acht Prozent gesunken. Die Daten
des Gesundheitsmonitors zeigen,
dass die Praxisgebühr als Steuerungs-
instrument zwar prinzipiell greift, aber
auch unerwünschte Nebenwirkungen
zeigt. Ziel der im Januar 2004 einge-
führten Gebühr war es, die im in-
ternationalen Vergleich überdurch-
schnittlich hohe Zahl ambulanter

Arztbesuche zu reduzieren und die
Selbstbehandlung leichter Erkran-
kungen zu fördern. Allerdings nimmt
die Gesamtwirkung der Praxisgebühr
im Zeitverlauf ab: Haben im Frühjahr
2004 noch 35 Prozent einen Arztbe-
such aufgrund der Praxisgebühr ver-
mieden, sind es heute noch 27 Pro-
zent. Nicht nur der Gesundheitszu-
stand, auch das Einkommen beein-
flusst scheinbar die Reaktion der
Patienten auf die Praxisgebühr: In der
untersten Einkommensgruppe ist der
Anteil von Menschen, die auf einzelne
Arztbesuche verzichten und sich
stattdessen ohne ärztliche Hilfe aus-
kurieren, am höchsten (37 Prozent im
Vergleich zu durchschnittlich 28 Pro-
zent). „Das Ziel, die Wirkung der Pra-
xisgebühr durch Härtefallregelungen
weitgehend vom Einkommen unab-
hängig zu gestalten, scheint nicht
vollständig erreicht worden zu sein“,
erläutert Jan Böcken.

R E N T E N V E R S I C H E R U N G ST R Ä G E R

Unter einem Dach

Erstmals ist am 1. Oktober 2005 in
Berlin die Vertreterversammlung der
Deutschen Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) zusammengekommen.
Die DRV Bund setzt sich aus der
Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte (BfA) und dem Verband
Deutscher Rentenversicherungsträ-
ger (VDR) zusammen und nimmt in
Zukunft neben ihrer Funktion als
Rentenversicherungsträger auch
Grundsatz- und Querschnittsaufga-
ben mit verbindlicher Entscheidungs-
kompetenz für die gesamte Deutsche
Rentenversicherung wahr. Unter dem
Dach der Deutschen Rentenversiche-
rung werden rund 51 Millionen Ver-
sicherte und knapp 20 Millionen
Rentnerinnen und Rentner zusam-
mengefasst. Der Zusammenschluss
der Rentenversicherungsträger war
nach fast hundertjährigem (!) Gezerre
zustande gekommen. Damit sollen
Verwaltungskosten in dreistelliger
Millionenhöhe eingespart werden.
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Die Lebenserwartung in Deutschland
nimmt weiter zu. Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung beträgt nach
der neuen Sterbetafel für einen neu-

geborenen Jungen 75,6 Jahre und
ein Mädchen 81,3 Jahre, so das
Statistische Bundesamt in seiner
neuesten Erhebung.

K R A N K E N H Ä U S E R

Qualitätsberichte online

Alle 2.144 Krankenhäuser in Deutsch-
land sind seit diesem Jahr gesetzlich
verpflichtet, Qualitätsberichte zu er-
stellen. Am 10.09.2005 waren bereits
1.908 Berichte im Internet veröffent-
licht – 89 % aller Krankenhäuser. Die
Krankenhäuser kommen somit ihrer
gesetzlichen Aufgabe nach. Interes-

sierte können sich im Internet unter
www.g-qb.de über die jeweiligen
Krankenhäuser informieren, z.B. dar-
über, welche Krankenhäuser sich auf
welche Leistungen spezialisiert ha-
ben, wie viel Erfahrung das Kranken-
haus mit diesen Leistungen hat und
über welche Qualifikation das ärztli-
che und pflegerische Personal ver-
fügt. Angenommen eine Gallenbla-
senoperation steht an, dann infor-
miert der Bericht, wie häufig das
Krankenhaus diese Operation durch-
führt und welche Methoden es an-
wendet. Darüber hinaus kann man
erfahren, ob ambulante Operationen
durchgeführt werden, welche Be-
handlungsschwerpunkte bestehen
oder auch, ob das Krankenhaus an
den so genannten Chroniker-Pro-
grammen (DMP) teilnimmt. Die Be-
richte sind von den Krankenhäusern
alle zwei Jahre neu zu erstellen.

A R Z N E I M I T T E L R I C H T L I N I E  

Enterale Ernährung wei-
terhin verordnungsfähig

Per Ersatzvornahme hat das Bundes-
gesundheitsministerium eine neue
Arzneimittelrichtlinie über die Verord-
nungsfähigkeit von Trink- und Sonden-
nahrung erlassen. Demnach besteht
weiterhin für jeden Patienten, bei dem
fehlende oder eingeschränkte Fähig-
keit zur ausreichenden normalen Er-
nährung diagnostiziert wird, die Mög-
lichkeit der enteralen Ernährung. Ein-
schränkungen sind bei der Verord-
nungsfähigkeit von  krankheitsadap-
tierten Spezialnahrungen durchge-
führt worden. Hier listet die Ersatz-
vornahme auf, unter welchen Voraus-
setzungen welche Produkte verord-
nungsfähig sind und welche generell
aus der Verordnungsfähigkeit heraus-
fallen. Der G-Ba hat über seinen Vor-
sitzenden Herr Dr. Rainer Hess be-
reits heftige Kritik an der Ersatzvor-
nahme durch das BMGS geäußert
hat. Es steht bereits fest, dass der 
G-BA gegen die Ersatzvornahme
Klage erheben wird.

P E R S O N A L I E

Neuer EUCOMED-
Vorstand gewählt

Andreas Rudolph,
Geschäftsführer
der HTMa/Thep-
Unternehmens-
gruppe, ist in den
Vorstand des eu-
ropäischen Ver-
bandes für Medi-
z in technologie
EUCOMED ge-

wählt worden. Die neuen, zusätz-
lichen Vorstandsaufgaben von Herrn
Rudolph bieten der HTMa/Thep-Un-
ternehmensgruppe die Möglichkeit,
über den „deutschen Tellerrand“ hin-
aus detaillierte Einblicke in das Ge-
schehen im europäischen Gesund-
heitswesen zu erhalten.

S TAT I S T I K  I I  

Frauen leben länger

Die Berichte sind im Internet nachzulesen



Betr.: Mittelpunkt Mensch 

Bürgerversiche-
rung versus
Kopfpauschale,
MM 3/05

„Ihre Gegenüberstellung der Gesund-
heits-Finanzierungsmodelle von SPD
und CDU war sehr verständlich. Sie hat
mir geholfen, bei den Wahlen mein
Kreuz an der richtigen Stelle zu ma-
chen. Danke.“
Jens Rödlich, Aschaffenburg

„Beide Modelle sind reine Finanzie-
rungsmodelle. Um die weiterhin explo-
dierenden Gesundheitskosten in den
Griff zu bekommen, müssten endlich
mal die Strukturen im Gesundheits-
system effizienter gestaltet werden.“
Sabine Kahl, Berlin

„Nachdem nun die große Koalition
wohl kommen wird, kann man sich
ausmalen, was von den Konzepten
übrig bleibt: Der kleinste gemeinsame
Nenner – also: Die Versicherten dürfen
zahlen.“ Karl Freund, Osnabrück

Genießen auf die leichte Art, 
MM 3/05
„Ich möchte mich mal herzlich bei
Herrn Bozek bedanken für die schö-
nen Menü-Vorschläge, die in jeder
Ausgabe der „Mittelpunkt Mensch“
abgedruckt sind. Ich habe schon eini-
ge Rezepte nachgekocht, und es hat
immer hervorragend geschmeckt.“
Angelika Meissner, Dresden

Enterale Ernährung in Deutsch-
land, MM 2/05 und 3/05
„Als Betroffener möchte ich Ihnen dan-
ken, dass sie sich in den beiden letzten
Ausgaben ihres Magazins so stark für
die Belange von Menschen, die auf
Trink- und Sondennahrung angewie-
sen sind, einsetzen. Wofür habe ich all
die Jahre in die Krankenversicherung
eingezahlt, wenn ich jetzt meine Be-
handlung selbst bezahlen soll?“
Fritz Körner, Hannover

„Mein Mann muss enteral ernährt wer-
den. Wir haben beide nur kleine Ren-
ten. Wir wissen nicht, von was wir in
Zukunft die Sondennahrung bezahlen
sollen. Bitte schreiben Sie weiter so.
Wir kleinen Leute haben keine Macht.“
Gudrun Mahler, Kiel

Deutschlands Schätze, MM 1–3/05
„Ihre Serie über
Baudenkmäler ist
wirklich sehr inter-
essant. Ich samm-
le die Artikel und
bin schon ganz
gespannt, was Sie
in den nächsten
Ausgaben vorstel-
len werden.“
Rüdiger Solbach,
Frankfurt/Main

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Sie haben Kritik? Anregungen? 
Vielleicht sogar ein Lob?
Dann schreiben Sie uns: 
HTMa – Mittelpunkt Mensch 
Fritz-Reuter-Straße 2 
22926 Ahrensburg

AKTUELL / LESERBR IEFE

Letzte Ausgabe verpasst?
Unser Kundenmagazin
MM – Mittelpunkt Mensch
können Sie sich als PDF
unter www.htma.de auf
der Seite „Kundenmaga-
zin“ herunter laden.

G K V

Wieder Überschüsse

Im 1. Halbjahr 2005 hat die GKV ihren
Überschuss weiter ausbauen können.
Aktuell beträgt der diesjährige Über-
schuss in der GKV 1,033 Mrd. Euro.
Das BMGS geht aufgrund dieser
Entwicklung davon aus, dass bis zum
Ende des Jahres die noch vorhande-
nen Schulden der Krankenkassen, die
sich aktuell auf 1,8 Mrd. Euro belaufen,
komplett abgebaut werden können.
Somit könnte die Entschuldung der
Krankenkassen, die vom Gesetzge-
ber bis zum Ende 2007 verpflichtend
den Krankenkassen auferlegt wurde,

bereits 2 Jahre früher erreicht wer-
den. Der aktuell durchschnittliche
Beitragssatz beträgt 13,26 %. Von
deutlichen Beitragssenkungen für die
Mitglieder der GKV kann jedoch nicht
gesprochen werden, denn seit dem
01.07.2005 wird ein Zusatzbeitrag in
Höhe von 0,9 % erhoben, der aus-
schließlich von den Arbeitnehmern zu
tragen ist. Im Vorjahrsquartal betrug
der noch paritätisch in gleichen Teilen
aufzubringende Beitragssatz 14,25 %.
Somit sind für die Arbeitnehmer im
Vergleich zum 2. Quartal 2004 die
Beitragssätze fast konstant geblie-
ben. Sie konnten bisher von den
Überschüssen der GKV in Form von
günstigeren Beitragssätzen nicht pro-
fitieren. Die Lohnnebenkosten konn-
ten jedoch durch diesen Zusatz-
beitrag um 0,45 % gesenkt werden.

Insbesondere die deutlich gestiege-
nen Arzneimittelausgaben haben den
Überschuss der GKV geringer ausfal-
len lassen, als von der GKV erhofft.
Im 1. Halbjahr 2005 sind die Aus-
gaben für Arzneimittel um 20,5 %
gestiegen. Der Anstieg der Verwal-
tungskosten der Krankenkassen um
2,6 % ist insbesondere auf Betriebs-
krankenkassen zurückzuführen, die
allein einen Anstieg der Verwaltungs-
kosten in Höhe von 11 % verursacht
haben. Die BKKen haben von der
gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch
gemacht, persönliche Verwaltungs-
ausgaben, die bislang vom Arbeit-
geber übernommen wurden, wie bei
den anderen Krankenkassenträgern
auf die Kasse zu übertragen. Die Aus-
gaben für Hilfsmittel sind im 1. Halb-
jahr 2005 leicht um 1,4 % gestiegen.

Innenansicht Dresdner Frauenkirche





ERNÄHRUNGSTHER AP IE

Die Parenterale Ernährungstherapie gehört zum Leistungsangebot der Thep-

Gesellschaften. Michaela Zebralla, Geschäftsführerin der Stothep GmbH, stellt

Therapie und Anwendungen vor.

Parenterale
Ernährungstherapie
– was ist das?

Unter Parenteral versteht man die Ernährung
unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts;
d. h. Nahrungszuführung durch subkutane,
intramuskuläre oder intravenöse Injektion
bzw. Infusion. Notwendig wird die künstliche
Ernährung, wenn die „Schluck- und Verdau-

ungsstraße“ – infolge Krankheit oder einer
Operation – ihre Aufgaben nicht mehr wahr-
nehmen kann. 

Bei der künstlichen Ernährung über die Vene
gelangen alle wichtigen Nahrungsbestand-
teile in Form ihrer molekularen Bausteine di-
rekt ins Blut. Der Organismus wandelt diese
Nahrungsbestandteile ebenso in Energie und
Baustoffe um wie Nahrung, die über Magen
und Darm aufgenommen wird. Im Ergebnis
unterscheiden sich beide Ernährungsformen
nicht.

Für die parenterale Ernährungstherapie gibt
es eine Vielzahl von verschieden zusammen-
gesetzten Infusionslösungen, die sich ein-
zeln, kombiniert oder gemischt verabreichen
lassen. Bei der Entscheidung für die beste
Ernährungstherapie spielen u. a. der allge-
meine Gesundheitszustand des Betroffenen,
sein Alter, sein Gewicht und seine Größe eine
wichtige Rolle.

Mit diesen Infusionslösungen erhalten die
Betroffenen alle Bestandteile einer ausgewo-
genen Ernährung: Flüssigkeit, Kohlenhydrate,
Eiweiß, Salze und – vor allem bei längerer
künstlicher Ernährung – auch Fette, Vitamine
und Spurenelemente. Die Zusammensetzung
dieser Ernährungslösungen lässt sich so ex-
akt abstimmen, dass die Betroffenen mit ihnen
unbegrenzt lange ernährt werden können.

Port-Punktion und Überprüfung
des freien Durchflusses

8
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Die Zugangsmöglichkeiten

1. Periphervenöser Zugang (Braunüle)
Beim periphervenösen Zugang wird eine
kleine Vene im Bereich des Unterarms oder
Handrückens genutzt. Ein kurzes, dünnes
Kunststoffröhrchen mit einer Länge von etwa
5 cm wird in die Vene eingeführt und ver-
bleibt dort, mit einer Liege-/Verweilzeit in der
Regel von 1– 3 Tagen. Hier können nur Infu-
sionslösungen in geringen Konzentrationen
(bis 800 mosmol/l) verwendet werden, Infu-
sionslösungen mit einer höheren Osmolarität
führen zu Venenreizungen und Venenentzün-
dungen. 

2. Zentralvenöser Zugang
Die meisten parenteralen Nährlösungen wer-
den direkt über ein größeres Blutgefäß, in der
Regel über die Vena Cava Superior = obere
Hohlvene, gegeben. Dazu gibt es mehrere
Möglichkeiten:

• Nicht implantierte, zentralvenvöse Katheter
– Zentraler Venenkatheter (ZVK)

• Implantierte, zentralvenöse Katheter
– Portkatheter
– Hickman- oder Broviac-Katheter

Zentraler Venenkatheter
Bei den nicht implantierten Kathetern wird in
einer Vene im Halsbereich ein dünner Kunst-
stoffschlauch (Katheter) bis in ein großes
Blutgefäß vorgeschoben. Diese Zugangsform
wird häufig in Kliniken genutzt, da der Um-

gang relativ einfach ist. Allerdings darf ein
nicht implantierter Katheter nicht so lange
liegen bleiben, da dieser zum einen eine
Keimeintrittspforte zum Körper bedeutet, und
zum anderen wird dieser Katheter mittels
eines Fadens an der Haut festgenäht – hier
kann es sehr schnell zu Verwachsungen mit
und zu Entzündungen der Haut kommen.

Port-Katheter
Der Port-Katheter ist ein implantiertes, sub-
kutan liegendes Kunstoffreservoir mit An-
schluss an das Gefäßsystem (z. B. Vena cava
superior = obere Hohlvene) für einen siche-
ren Gefäßzugang. Ein Port-Katheter wird ge-
legt, wenn die Notwendigkeit eines langfris-
tigen oder sehr häufigen Gefäßzugangs
besteht, z. B. zur vollständigen langfristigen
parenteralen Ernährung und Flüssigkeits-
zufuhr, zu Chemotherapie, Antibiotikathera-
pien, Schmerztherapien und/oder zur Gabe
von Blutderivaten.

Beim implantierten Port-Kathetersystem han-
delt es sich um einen zentralvenösen Zu-
gang. Damit sind grundsätzlich auch
Lösungen erlaubt, welche die für periphere
Infusionen limitierte maximale Osmolarität
von 800 mosmol/l überschreiten. Für die par-
enterale zentralvenöse Applikation vorgese-
hene Nährlösungen können damit beden-
kenlos infundiert werden. 

Zu bevorzugen sind von der Industrie ange-
botene Gesamtnährlösungen, womit die
sichere Kompatibilität der einzelnen Kom-

Was ist parenterale
Ernährung?
Der Begriff parenteral kommt
aus dem Lateinischen. Er wird
verwendet für die Verabreichung
von Arzneimitteln unter Umge-
hung des Magen-Darm-Kanals.
Werden Nährstoffe in eine Ader
(Vene) infundiert, spricht man
von parenteraler Ernährung.

Wer braucht eine parenterale
Ernährung?
Wenn der Magen-Darm-Kanal an
einer oder mehreren Stellen
stark verengt ist („Stenosen“),
der Darm für die Verdauung zu
kurz ist („Kurzdarm“), die
Behandlung mit Medikamenten
zu starker Übelkeit und zu
Erbrechen führt und wenn die
Nahrung nicht über eine Sonde
gegeben werden kann, kommt
die parenterale Ernährung in
Frage. Es besteht keine Alters-
beschränkung.

Portkammer mit Port-Punktionsnadel
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ERNÄHRUNGSTHER AP IE

ponenten garantiert ist. Die verschiedenen
Hersteller der Port-Systeme garantieren eine
Haltbarkeit der Ports für mindestens 2.000
Punktionen, allerdings nur unter der Voraus-
setzung des ausschließlichen Einsatzes der
dafür vorgesehenen speziellen Huber-
Schliff-Nadeln. Von einer Punktion von Ports
mit herkömmlichen Nadeln ist abzuraten, da
dadurch Fragmente aus dem Pfropfen
gestanzt werden, welche einerseits den
Katheter verlegen können und andererseits
ein kompakter Verschluss des Stichkanals
nach Entfernen der Nadel nicht erfolgt.

Nach aseptischem Konnektieren des Infu-
sionssystems ist eine Liegedauer der Port-
Nadel von 24 – 48 Stunden als problemlos
anzusehen. Die maximale Liegedauer der
Port-Nadel sollte laut Herstellerangaben 7
Tage nicht überschreiten.

Port-Punktionsnadeln
Ursprünglich als „Huber-Nadel“ eingeführt,
nunmehr vielfach modifiziert, zeichnet die
Port-Punktionsnadeln ein spezieller Schliff
und eine spezielle Krümmung aus. Hierdurch
soll während des Durchstechens des Sili-
kon-Gummi-Pfropfens eine Ausstanzung von
Pfropfensubstanz sicher vermieden werden.
Gleichzeitig soll erreicht werden, dass die
durch die Nadel verursachten Kanäle im
Pfropfen kongruente und glatte Oberflächen
haben, welche sich sofort nach Entfernen
der Nadel wieder dicht aneinander legen
und damit eine Leckage des Systems ver-
hindern.

Abgesehen von den aus den genannten
Gründen vorgegebenen Krümmungen kön-
nen die Nadeln gerade (für kurzfristige
Infusionen) oder aber rechtwinklig gekrümmt
(für längere Verweildauer im Port) sein.
Letztere erlauben eine bessere Fixierung
und tragen in der Regel auch spezielle
Abdeckmuffen, welche mit desinfizierenden
Gels gefüllt sind, die eine Kontamination des
Systems verhindern sollen.

Die Spezialnadeln werden in verschiedenen
Längen angeboten, was insbesondere bei
den rechtwinkelig gebogenen Modellen von
Bedeutung ist, da die Distanz der bis zum
Anschlag in den Port eingeführten Nadel zur
Haut möglichst gering sein soll, andererseits
aber eine Kompression der Haut durch die
anliegende Nadel vermieden werden muss.

Die neueren Modelle sind auch bereits fix mit
kurzen Anschlussschläuchen versehen, wel-
che ein Füllen mit Spüllösung (isotone
Kochsalzlösung) vor Verwendung erlauben.

Welche Lösung wird bei 
der parenteralen Ernährung
verabreicht?
Die Industrie bietet so genannte
Mehrkammerbeutel an. Sie
bestehen aus zwei oder drei
Kammern. Zweikammerbeutel
enthalten Aminosäuren, Salze
und Glukose, Dreikammerbeutel
enthalten zusätzlich Fett. Man
könnte auch alle Nährstoffe in
eine Kammer hinein geben.
Allerdings wäre dann die Halt-
barkeit auf wenige Tage oder 
gar Stunden begrenzt. Sind die
Nährstoffe in getrennten Kam-
mern, die erst unmittelbar vor
der Infusion geöffnet werden,
kann der Beutel bis zu zwei
Jahre bei normalen Tempera-
turen gelagert werden.

Hubernadel für die Port-Punktion
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Hickman/Broviac-Katheter
Der Hickman/Broviac-Katheter ist ein zentra-
ler Venenkatheter, der fest implantiert ist. Der
Katheter wird nach Punktion einer Vene in
das venöse Gefässsystem eingeführt und in
die Vena cava superior (obere Hohlvene)
herznah vorgeschoben. Von dort wird der
Katheter subcutan (unter der Haut) untertun-
nelt ausgeleitet. Das Besondere an diesem
Katheter ist die Dacron-Manschette und der
antimikrobielle Cuff. Die Dacron-Manschette
verwächst in 2 bis 3 Wochen mit der sub-
cutanen Hautschicht, somit ist der Katheter
fixiert. Der antimikrobielle Cuff und die lange
Untertunnelung des Katheters dienen als
Schutz vor aufsteigenden Infektionen. Die
wichtigste Indikation ist der langfristige
Einsatz für Infusionstherapien, insbesondere
der parenteralen Ernährung, die Verab-
reichung von Medikamenten (Schmerz- und
Zytostatikatherapien etc.), sowie die Gabe
von Bluttransfusionen. Der Vorteil der unter-
schiedlichen Kathetersysteme besteht auch
darin, dass beispielsweise bei Materialunver-
träglichkeiten das verträglichste System aus-
gewählt werden kann. Bei der Auswahl des
Kathetersystems sollte darüber hinaus der
Wunsch des Betroffenen mitberücksichtigt
werden.

Parenterale Ernährung zu Hause

Sich täglich ausreichend zu ernähren und zu
trinken, ist lebensnotwendig, um Abwehr-
kräfte zu mobilisieren, das Wohlbefinden zu
stabilisieren, den Genesungsprozess zu för-
dern sowie die geistige und körperliche
Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

Eine plötzliche Erkrankung und die damit
verbundenen Begleitumstände erlauben vie-
len Betroffenen nicht mehr, alle lebens-
notwendigen Nährstoffe sowie Flüssigkeit
Bedarfs deckend auf normalem Wege zuzu-
führen. 

Um den Ernährungs- und Gesundheitszu-
stand zu erhalten oder auch zu verbessern,
wird mit einer parenteralen Ernährungs-
therapie begonnen.

Moderne Produkte sowie eine kompetente,
qualifizierte Beratung und Betreuung stellen
sicher, dass diese Form der Ernährungs-
therapie auch zu Hause problemlos durch-
geführt werden kann. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass bundesweit jährlich
weit über 1000 Betroffene parenteral zu
Hause ernährt werden.

Welche Vorteile hat die
parenterale Ernährung?
Patienten sind im eigenen häus-
lichen Umfeld oder bei ihren
Angehörigen. Je nach Alter und
Krankheit wird durch den Erhalt
der Selbständigkeit die Lebens-
qualität verbessert.

Parenterale Ernährungs-
therapie im Angebot der
HTMa/Thep-Unternehmens-
gruppe
Die HTMa/Thep-Unternehmens-
gruppe bietet über seine 15
regionalen Thep-Gesellschaften
die parenterale Ernährungsthera-
pie an. Ob zu Hause, in Klinik
oder Pflegeheim: Unsere Case-
Manager beraten, betreuen und
beliefern die Patienten umfas-
send und wirtschaftlich.

Portkammer im Querschnitt



Im Juni berichtete Christiane Döring
über die Bedeutung und Probleme
aus der Sicht eines Leistungserbrin-
gers mit den seit dem 1. Januar  2004
im Sozialgesetzbuch V (Krankenver-
sicherung) erstmals verankerten Aus-
schreibungsmöglichkeiten im Hilfs-
mittelbereich. Ihrer Forderung „Ein-
heitliche  Voraussetzungen  schaffen“
kann auch aus der Sicht einer Kran-
kenkasse zugestimmt werden.

Ausschreibungen sind neben Fest-
beträgen und freihändigen Verträgen
ein rechtliches Instrument, um Preise,
Abläufe und Qualitätsstandards ver-
bindlich zu regeln.

Problematisch sind nicht allein die
juristischen Fragen nach dem anzu-
wendenden Vergaberecht und dem
Rechtsweg. Darüber hinaus sind die
Auswirkungen von Ausschreibungs-
ergebnissen auf die Rechte von
Versicherten und ihre besonderen
Interessen sowie Bedürfnisse in der
konkreten Versorgungssituation zu
betrachten. Letztlich muss die einzel-
ne Krankenkasse ihre Chancen und
Risiken eines Ausschreibungsver-
fahrens bewerten.

Rechtliche Betrachtung

Die rechtliche Situation zum Verga-
beverfahren im Hilfsmittelbereich ist
weiterhin diffus. Eine abschließende
Betrachtung und Bewertung ist an
dieser Stelle aufgrund der Kom-
plexität nicht möglich. So werden fol-
gend nur wenige Rechtsfragen grob
umrissen.

Es bleibt fraglich, ob die Regelungen
des nationalen/europäischen Verga-
berechts auf die Ausschreibungen im
Hilfsmittelbereich übertragbar sind.
Es spricht einiges dafür, ein Vergabe-
recht eigener Art für den Hilfsmittel-
bereich zu entwickeln.

In der Rechtsprechung und Literatur
hat sich bisher keine herrschende
Meinung herausgebildet, ob die Kran-
kenkassen öffentliche Auftraggeber
sind und deshalb die Vergabe von
Leistungen im Sinne des Sozialge-
setzbuches V nach dem Vergabe-
recht zu erfolgen hat. Angenommen,
die Krankenkassen sind öffentliche
Auftraggeber, dann sind die nächsten
ungeklärten Rechtsfragen zu lösen.

Die Berechnung des rechtlich rele-
vanten Schwellenwertes von 200.000
Euro ist bisher für die Vergabe von
krankenversicherungsrechtlichen
Leistungen vor dem Hintergrund der
sozialrechtlichen Besonderheiten
offen. Anders als bei üblichen Ver-
gabeverfahren sind Gesundheits-
leistungen, auch Hilfsmittelversor-

gungen, nur bedingt in der Menge
vorhersehbar, da die Einzelleistung
immer durch eine ärztliche Verord-
nung ausgelöst wird. Einerseits
würde die Einzelleistung als relevan-
ter Bezugspunkt für die Schwellen-
wertberechnung ein Ausschrei-
bungsverfahren ad absurdum führen.
Andererseits sind die Krankenkassen
bisher nicht gesetzlich verpflichtet,
einen Datenpool vorzuhalten, aus
dem Mengenprognosen für einzelne
Hilfsmittelversorgungen und damit
auch Schwellenwertberechnungen
hergeleitet werden können. Weiter ist
offen, ob eine bundesweit tätige Kran-
kenkasse bundesweit ausschreiben
darf oder regional vergeben muss:
Überwiegt das Interesse der Kran-
kenkasse an einer einheitlichen qua-
litätsgesicherten Versorgung oder
überwiegen etwaige Bieterinteressen
regionaler oder kleinerer Anbieter an
einer Aufteilung in Fach- oder Teil-
lose? Für den Ausschreibungswert ist
das von entscheidender Bedeutung.

Eine weitere sozialrechtliche Beson-
derheit widerspricht der originären
Bedeutung von Ausschreibungen.
Normalerweise sind Ausschreibungs-
sieger ihres Umsatzes auf der Basis
der Ausschreibung gewiss. Im Hilfs-
mittelbereich erhält der Ausschrei-
bungssieger nicht mehr als eine
Umsatzoption. Es bestimmen nicht
originär die Ausschreibungsbeteilig-
ten die Umsetzung des Ausschrei-
bungsergebnisses. Vielmehr besteht
ein rechtlich diffiziles Viereckverhält-

AUSSCHRE IBUNGEN

In unserer Juni-Ausgabe beschrieb Christiane Döring die Unsicherheiten in der Aus-

legung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG)

in Hinblick auf Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich. Der Jurist Holger Schlicht, Leiter 

des Hilfsmittelmanagements bei der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK), nimmt

zu den Forderungen Stellung.
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nis. Ärzte verordnen Hilfsmittel und
die Versicherten haben ein bedingtes
Wahlrecht, welcher Leistungserbrin-
ger die Versorgung durchführen soll.
Das Verordnungsverhalten und das
Versichertenwahlrecht entziehen sich
dem direkten Einfluss der Kranken-
kasse und des Ausschreibungs-
siegers. Eine Ausschreibung wird
absurd, wenn die versicherten Kun-
dinnen und Kunden ihre Hilfsmittel-
versorgung durch den Ausschrei-
bungssieger ablehnen und weiterhin
andere Leistungserbringer wählen.

Bedeutung für die Krankenkassen

Die Krankenkassen sind nach dem
Wortlaut des § 127 Absatz 2 Satz 2
nicht zur Ausschreibung verpflichtet.
Ausschreibungen sind eine Option,
eine wirtschaftliche Versorgung im
Hilfsmittelbereich sicherzustellen.

Ausschreibungen sind aus Kassen-
sicht sinnvoll, wenn die notwendige
Transparenz über Verordnungsmen-
gen, Marktstrukturen, Versorgungs-
standards und die Bedürfnisse der
versicherten Kundinnen und Kunden
vorhanden ist. Darüber hinaus muss
das erwartete Ausschreibungsergeb-
nis für die Krankenkasse nicht nur
positiv für die Leistungsausgaben-
entwicklung, sondern auch der Aus-
schreibungs- und spätere Umset-
zungsaufwand als Teil der Verwal-
tungskosten betriebswirtschaftlich
sinnvoll sein. 

Ausschreibungen sind im Gesund-
heitsbereich besonders sorgfältig zu
gestalten, weil gerade nicht nur An-
bieter für Sachgüter (z. B. Büromöbel,
-bedarf) oder reine Dienstleistungen
(z. B. Gebäudemanagement) gesucht
werden, sondern häufig komplexe
Kombinationsleistungen benötigt wer-
den, die über die Hilfsmittelabgabe
hinaus aus Beratungs-, Anpass- und
kontinuierlichen Betreuungs-/Über-
wachungsdienstleistungen bestehen.
Menschen, die dieser Leistungen
bedürfen, befinden sich regelmäßig

in einer für sie besonderen Lebens-
lage und erwarten von ihrer Kran-
kenkasse viel Empathie. Die Auswahl
hervorragender Produkte und Leis-
tungserbringer sowie kundenorien-
tierte Prozesse werden von den
Betroffenen für ein bestmögliches
Versorgungsergebnis als Standard
erwartet. Hier beginnt die Gratwan-
derung für die Krankenkasse. Es sind
gerade nicht allein die Kosten eines
Einzelproduktes, sondern es ist ein
ganzheitlicher Prozess bei der Aus-
schreibung zu berücksichtigen und
zu bewerten.

Ausschreibungen im Hilfsmittelbe-
reich könnten in den Teilmärkten
nachteilig wirken, die durch einen
raschen Veränderungsprozess (me-
dizinische Kenntnisse, Produkte,
Versorgungskonzepte) geprägt sind.
Produkte, Preise und Prozesse kön-
nen nach Ausschreibungen aufgrund
des nachgehenden Schutzes unter-
legener Bieter nur sehr einge-
schränkt verändert werden. Kontinu-
ierliche Veränderungen sind vielleicht
zukünftig im Hilfsmittelmarkt auch
nicht mehr im Interesse der Aus-
schreibungssieger. Der in der Aus-
schreibung fixierte Rahmen und
damit die Kalkulationsgrundlage des
Gebotes würde sich verändern – die
Fortsetzung der Partnerschaft ist
nach der nächsten Ausschreibung
ungewiss.

Ausschreibungen bieten Chancen für
Preisreduzierungen, wenn in einem
Teilmarkt die potentiellen Bieter be-

kannt, Versorgungs- und Prozess-
standards festgelegt, Mengengerüste
vorhanden und die Erwartungen der
Versicherten beschreibbar sind.
Diese notwendige Transparenz ha-
ben nur die wenigen Krankenkassen,
die ein spezialisiertes Hilfsmittel-
management betreiben. Die DAK ist
hier führend und wird durch Aus-
schreibungen ihre Chancen nutzen.

Ausschreibungen werden nicht der
Königsweg werden. Gewachsene
Vertragspartnerschaften als gemein-
samer Weg zum Erfolg sind ein
Garant dafür, dass schnelle Reak-
tionen in der laufenden Zusammen-
arbeit einvernehmlich möglich sind.
Die Probleme im Hilfsmittelbereich
werden nicht durch kurzfristige
Preissenkungen gelöst. Die notwen-
digen vernetzten Versorgungsstruk-
turen und damit die Überwindung der
bisherigen sektoralen Denkweisen im
Gesundheitsbereich (hierzu gehört
auch ausdrücklich der Hilfsmittel-
bereich) werden nur erfolgreich eta-
bliert werden können, wenn langfristi-
ge strategische Partnerschaften nicht
unter dem Diktat von kurzfristigen
Ausschreibungszyklen stehen.

Die DAK wird die Einführung und
Durchsetzung von Festbeträgen un-
terstützen, weiterhin Verträge schlie-
ßen und Ausschreibungen durchfüh-
ren. Jedes Instrument wird differen-
ziert genutzt werden, um für unsere
versicherten Kundinnen und Kunden
den größten Nutzen zu erzielen.

Holger Schlicht

Einheitliche Voraus-
setzungen schaffen

Anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GMG) sind erhebliche Unsicherheiten in der Aus-

legung erkennbar. Eine kritische Betrachtung der gesetzlichen Neuregelungen

von Rechtsanwältin Christiane Döring.

AUSSCHRE IBUNGEN

Die aus dem zum 1. Januar 2004 in Kraft
getretenen Gesetz zur Modernisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GMG)
resultierenden Änderungen haben dazu
geführt, dass das Thema Ausschreibungen
im Hilfsmittelbereich einen völlig neuen
Stellenwert erlangt hat. Die Rechtsunsicher-
heit bei der Umsetzung von Ausschreibun-
gen ist leider nach wie vor sehr groß.

Vereinheitlichungsbedarf

Mit diesem Artikel versuche ich, die Hinter-
gründe zu beleuchten, die zu dieser Rechts-
unsicherheit führen. Ich appelliere an die
beteiligten Partner im Gesundheitswesen,
möglichst zeitnah in den Dialog zu treten, um
gemeinsame Umsetzungsvoraussetzungen
zu schaffen. Aktuell existieren eine Vielzahl
von unterschiedlichen Verfahren, welche aus
Sicht der Leistungserbringer und Patienten
die Gefahr beinhalten, dass die Versorgungs-
qualität in den Hintergrund tritt und der
Preisdruck durch einseitige Preisfestset-
zungen der Krankenkassen erhöht wird.

Nach der Neuregelung im GMG, § 127 Sozial-
gesetzbuch V (SGB V), soll die Aufforderung
zur Abgabe eines Angebotes unter Bekannt-
gabe objektiver Auswahlkriterien öffentlich
ausgeschrieben werden.

Was der Gesetzgeber mit dieser Regelung
erreichen wollte, ist nach wie vor unklar.
Auch die Gesetzesbegründung hilft insoweit
nicht weiter. Geht man von juristischen Aus-
legungsgrundsätzen aus, so ist „sollen“
mehr als „dürfen“ und weniger als „müssen“.
Die Begrifflichkeit „öffentliche Ausschreibun-
gen“ spricht andererseits dafür, dass der Ge-
setzgeber das „formelle Vergabeverfahren“
einführen wollte, welches bestimmten objek-
tiven Vorgaben zu folgen hat. Vor diesem
Hintergrund erläutere ich im folgenden kurz
die Grundzüge des Vergaberechts:

Grundzüge des Vergaberechts

Das deutsche Vergaberecht ist zunächst in
das nationale und in das europäische Ver-
gaberecht aufzuteilen, das sich vor allem
dadurch unterscheidet, dass der Teilnehmer
im europäischen Vergabeverfahren einen
Anspruch darauf hat, dass die Bestimmun-
gen des Vergabeverfahrens eingehalten wer-
den. Dieser Anspruch ist außerdem in einem
beschleunigten Verfahren vor der Vergabe-
kammer rechtlich durchzusetzen. Damit hat

der Teilnehmer im europäischen Vergabever-
fahren den klaren Vorteil, dass er noch wäh-
rend des laufenden Verfahrens Rechtschutz
bekommen kann. Beim nationalen Vergabe-
verfahren ist er darauf beschränkt, im nach
hinein Schadenersatzansprüche geltend zu
machen. Die Leistungserbringer sind bei Aus-
schreibungen der Krankenkassen mangels
klarer Zuordnung zum klassischen Vergabe-
verfahren auf den Weg vor die Sozialgerichte
angewiesen, wo selbst Eilverfahren Jahre
dauern können. Insoweit hat das europäische
Vergaberecht im Hinblick auf Rechtschutz-
möglichkeiten klare Vorzüge gegenüber dem
nationalen Vergaberecht, aber auch gegen-
über den öffentlichen Ausschreibungen im
Hilfsmittelbereich. Ein effektiver Rechtschutz
gegen Rechtsverstöße im Ausschreibungs-
verfahren fehlt mithin im Gesundheitssektor. 

Allerdings stehen Ausschreibungen im Hilfs-
mittelbereich und europäische Ausschreibun-
gen nicht in Gesetzeskonkurrenz. Vielmehr
muss das europäische Vergaberecht auch im
Gesundheitswesen angewendet werden, wenn
die Voraussetzungen dafür vorliegen. Denn
Europarecht kann nicht durch nationales
Recht ausgeschlossen werden. Die Anwend-
barkeit des europäischen Vergaberechts
hängt im Wesentlichen davon ab, ob der
geschätzte Auftragswert den EG-rechtlich
relevanten Schwellenwert von 200.000 Euro
erreicht. Eine weitere Voraussetzung ist, dass
die Krankenkasse als öffentlicher Auftrag-
geber anzusehen ist.

Besonderheiten der Ausschrei-
bung im Hilfsmittelsektor

Ohne sich im Detail auseinanderzusetzen,
haben einige Vergabekammern, aktuell das
Bayrische Oberlandesgericht (BayObLG),
die Anwendbarkeit des europäischen Ver-
gaberechts abgelehnt, weil die Kranken-
kasse kein öffentlicher Auftraggeber sei. Die
Einschätzung des BayObLG hatte in dem
konkreten Fall zur Folge, dass den Klägern,
Anbietern im Bereich Schlafapnoe, die sich
gegen einen Fehler der AOK Bayern im Aus-
schreibungsverfahren zur Wehr setzen wollten,
der schnelle Rechtschutz vor der Vergabe-
kammer genommen wurde. Es erscheint
aber nach wie vor möglich, dass andere Ver-
gabekammern die Krankenkassen als öffent-
liche Auftraggeber bewerten.

Es bleibt abzuwarten, wie die zusätzliche
Voraussetzung für die Anwendbarkeit euro-
päischen Vergaberechts, das Vorliegen eines
öffentlichen Auftrages, von den Vergabe-
kammern bewertet wird.

Hier stellt sich die Frage, ob es sich tatsäch-
lich um den öffentlichen Auftrag einer Kran-
kenkasse handelt, wenn ein Patient die Ent-
scheidung trifft, von welchem Leistungs-
erbringer er versorgt werden möchte. Unter
Bezugnahme auf die Entscheidungsfreiheit
des Patienten hatte die Vorinstanz des
BayObLG (Vergabekammer Südbayern) ihre
Zuständigkeit verneint. Der Leistungserbrin-
ger stand am Ende ohne Rechtsschutz da.

Der Weg zum Sozialgericht hätte ihm
keine Lösung geboten, weil bis zum
Zeitpunkt der Entscheidung sämtliche
Aufträge vergeben gewesen wären.
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§§ 
SGB 5 § 127 Verträge 
(1) Über die Einzelheiten der
Versorgung mit Hilfsmitteln
und deren Wiedereinsatz
sowie über die Preise und
deren Abrechnung schließen
die Landesverbände der
Krankenkassen sowie die
Verbände der Ersatzkassen
mit Wirkung für ihre Mit-
gliedskassen Verträge mit
Verbänden der Leistungs-
erbringer, soweit Festbeträge
noch nicht festgelegt sind
oder nicht festgelegt werden
können. Zudem regeln die
Vertragsparteien nach Satz 1
die Abrechnung der Fest-
beträge. 

(2) Die Krankenkassen kön-
nen Verträge mit einzelnen
Leistungserbringern zu nied-
rigeren Preisen als in den
Verträgen nach Absatz 1 bei
gleicher Qualität schließen.
Hierzu soll die Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots
unter Bekanntgabe objek-
tiver Auswahlkriterien öffent-
lich ausgeschrieben werden.
Leistungserbringer können
sich, auch gegenüber den
Landesverbänden der Kran-
kenkassen sowie den Ver-
bänden der Ersatzkassen,
bereit erklären, Hilfsmittel zu
den festgesetzten Festbeträ-
gen (§ 36) abzugeben; die
Krankenkassen können die
Versicherten hierüber infor-
mieren. 

Absatz 3 siehe nächste Seite
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Unterhalb des Schwellenwertes geht man

schließlich von der Anwendbarkeit nationalen

Vergaberechts aus, das in Abweichung zum

Haushaltsrecht, welches regelmäßig das

nationale Vergaberecht regelt, nach der

Neuregelung durch das GMG nunmehr im

Hilfsmittelbereich angewendet werden soll

(abweichend von § 22 Abs. 1 Satz 1 Verord-

nung über das Haushaltswesen in der So-

zialversicherung – SVHV –). Dafür spräche

jedenfalls die Aussage des Bundesminis-

teriums für Gesundheit (BMGS), übermittelt

von Herrn Dr. Orlowski anlässlich eines Vor-

trages zu diesem Thema. Hat der Gesetz-

geber diese Konsequenzen tatsächlich

gewollt, spricht viel dafür, dass bei der

Ausschreibung von Versorgungsverträgen im

Hilfsmittelbereich die formalen Vorschriften

der Verdingungsordnung (VOL/A) zu beach-

ten wären. Leider ist auch insoweit keine

klare Aussage des Gesetzgebers zu finden.
Gegen die streng formale Anwendbarkeit von

nationalem Vergaberecht im Rahmen des

Hilfsmittelsektors spricht, dass nach Durch-

führung des Ausschreibungsverfahrens –

anders als im „klassischen“ Vergaberecht –

nicht nur ein Ausschreibungsgewinner ver-

sorgen soll. Vielmehr soll weiterhin jeder zu-

gelassene Leistungserbringer den Patienten

zu dem – per „öffentlicher Ausschreibung“ –

ermittelten „Durchschnittspreis des unte-

ren Preisdrittels“ versorgen dürfen (§§ 127

Abs. 3 SGB V, 33 Abs. 2 SGB V). Demnach

dient die Ausschreibung im Hilfsmittelbereich

nicht der Ermittlung eines Ausschreibungs-

gewinners, sondern allein der Preisermitt-

lung. Das ist wiederum unter vergaberecht-

lichen Aspekten problematisch, weil nach

Vergaberecht Ausschreibungen, die nicht auf

die Vergabe eines konkreten Auftrages

abzielen, als „vergabefremden Zwecken die-

nend“ unzulässig sind.

Die beschriebenen Rechtswidersprüche

haben in dem ersten Jahr nach Einführung

des Ausschreibungsverfahrens im Gesund-

heitswesen zu einer Vielzahl an unterschied-

lichsten Auslegungen durch die Kranken-

kassen geführt. Die Leistungserbringer sind

– mangels praktikablen Rechtschutzes –

regelmäßig darauf angewiesen, den Vorga-

ben der Kasse Folge zu leisten. Zum Teil ist

festzustellen, dass einzelne Anbieter durch

Dumpingangebote die Preise erheblich sen-

ken, möglicherweise in der vagen Hoffnung,

von der Krankenkasse Patienten zugewiesen

zu bekommen.
Diese Anbieter vergessen, dass die Konse-

quenz dieses besonderen Ausschreibungs-

verfahren gerade nicht ist, dass nur ein

Ausschreibungsgewinner versorgen darf.

Vielmehr dient der Ausschreibungsgewinner

als Meßlatte zur Ermittlung des allen Anbie-

tern zu erstattenden Durchschnittspreises.

Wenn die Kasse außerdem davon Gebrauch

macht, Preise unterhalb des Durchschnitts-

preises zu erstatten, ist das Ergebnis wie

folgt: Der Ausschreibungsgewinner erhält

seinen niedrigsten Angebotspreis und hat

auch ansonsten keinerlei Vorteile gegenüber

den übrigen zugelassenen Leistungserbrin-

gern. Der Ausschreibungsgewinner ist

damit der eigentliche Verlierer des Aus-

schreibungsverfahrens.

Fazit
Momentane Bestrebungen des IKK-Bundes-

verbandes, hier einheitliche Umsetzungs-

voraussetzungen zu schaffen, sind sehr zu

begrüßen. Es ist allerdings bereits bekannt

geworden, dass der AOK-Bundesverband

eigene Ausführungsbestimmungen verab-

schiedet hat. Es bleibt zu hoffen, dass den

Besonderheiten im Gesundheitswesen, ins-

besondere bei der Versorgung von chro-

nisch Schwerstkranken, Rechnung getragen

wird und die Krankenkassen zukünftig einem

vereinheitlichten Vergabeverfahren folgen.MM – das Gesundheitsmagazin
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§§ 
SGB 5 § 127 Verträge(3) Die Krankenkassen infor-

mieren die Versicherten und
die zugelassenen Leistungs-
erbringer von Hilfsmittelnüber die Durchschnittspreise

des unteren Preisdrittels der
Preise, die sie nach Absatz 2
vereinbart haben. Bei der Er-
mittlung dieser Durchschnitts-
preise werden die Preise des
Drittels der Leistungserbrin-
ger nach Absatz 2 mit den
niedrigsten Preisen zuGrunde gelegt; die Durch-

schnittspreise sind je Hilfs-
mittel und sofern erforderlich
unter Berücksichtigung der
Packungsgröße zu bilden.
Die Durchschnittspreiseergeben sich als Summe der

Preise nach Satz 2 geteiltdurch die Zahl der Leistungs-
erbringer nach Satz 2.Werden mit weniger als drei

Leistungserbringern Verträge
nach Absatz 2 geschlossen,
ergibt sich der Durch-schnittspreis aus der Summe

der Preise dieser Leistungs-
erbringer geteilt durch deren
Zahl. Die Krankenkasseninformieren die Versicherten

auf Nachfrage auch überLeistungserbringer, die Hilfs-
mittel zum Durchschnitts-
preis nach den Sätzen 2 bis
4 oder zu einem niedrigeren
Preis abgeben. Soweit zuge-
lassene Leistungserbringer
Hilfsmittel oberhalb derPreise nach den Sätzen 2 bis

4 abgeben, haben sie dieVersicherten vor derLeistungsinanspruchnahme
darüber sowie über die von
den Versicherten zu zahlen-
de Differenz zwischen dem
Durchschnittspreis des unte-
ren Preisdrittels und demeigenen Abgabepreis zuinformieren.

Der Artikel von Frau Döring aus 
Mittelpunkt Mensch Juni 2005



MEDIZ IN ISCHE VERSORGUNGSZENTREN

Vorzüge eines MVZ unter
Mitwirkung sonstiger Leistungs-
erbringer

Aus Sicht der HTMa/Thep-Unterneh-
mensgruppe erweisen sich sonstige
Leistungserbringer als ideale Partner
in medizinischen Versorgungszen-
tren. Bereits heute nehmen wir Klini-
ken, Ärzten und Pflegediensten orga-
nisatorische und kommunikative Ar-
beiten ab, die nicht zu deren originä-
ren Tätigkeitsfeldern gehören. Wenn
hierbei nicht nur die verschiedenen
Ärzte, sondern auch die nichtärzt-
lichen Leistungserbringer – wie wir,
Apotheken oder ambulante Pflege-
dienste – mitwirken, so können durch
verkürzte Versorgungswege, die ge-
meinsame Nutzung von Einrichtun-
gen und einen koordinierten Perso-
naleinsatz Synergieeffekte erzielt
werden. Durch fachübergreifende
Vernetzungsstrukturen und eine opti-
male Verzahnung zwischen stationä-

rer und ambulanter Therapie kann
die Versorgungsqualität mit medizini-
schen Versorgungszentren optimiert
werden. 

Im folgendem soll ein erster Eindruck
vermittelt werden, in welchem recht-
lichen und organisatorischen Umfeld
medizinische Versorgungszentren
gegründet werden können.

Rechtlicher Rahmen eines MVZ

Mit der Schaffung von medizinischen
Versorgungszentren hatte sich der Ge-
setzgeber des GKV-Modernisierungs-
gesetz (GMG) das Ziel gesetzt, „eine
Zusammenarbeit von ärztlichen und
nichtärztlichen Heilberufen zu schaf-
fen, die den Patienten eine Versor-
gung aus einer Hand anbietet“.

Medizinische Versorgungszentren
sind nach der gesetzlichen Definition
in § 95 Abs. 1 S. 2 SGB V fachüber-
greifende ärztlich geleitete Einrich-
tungen, in der angestellte Ärzte oder
Vertragsärzte tätig sind.

Der Begriff „fachübergreifend“ ist
vom Wortlaut her nicht eindeutig.
Hätte man die Ärzte im Verhältnis
untereinander nach ihrem Facharzt-
status abgrenzen wollen, so hätte
sich der Gesetzgeber der Bezeich-
nung „fachgebietsübergreifend“ wie
er im § 95a Abs. 1 Nr. 2 SGB V zu fin-
den ist, bedient. Dieser Begriff ent-
spricht der Gebietsabgrenzung in der
Weiterbildungsordnung. Demnach
wollte der Gesetzgeber in den medi-
zinischen Versorgungszentren eine
umfassende interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ärzten erreichen. Ob
dabei die Trennung von haus- und
fachärztlicher Versorgung berück-
sichtigt werden muss (vgl. § 73 Abs. 1
SGB V), kann zumindest bei den
angestellten Ärzten in Frage gestellt
werden, wenn jedenfalls die Abrech-
nung der ärztlichen Leistung getrennt
wird. Die Einhaltung der Fachgebiets-
grenzen ergibt sich aus der Weiter-
bildungsordnung und gilt für Ver-
tragsärzte ebenso wie für angestellte
Ärzte. Zu überlegen ist weiter, ob mit
„fachübergreifend“ im Sinne der be-
zweckten Versorgungsverbesserung
durch interdisziplinäre Zusammen-
arbeit auch die Kooperation mit nicht
ärztlichen Gesundheitsdienstleistern
wie der HTMa GmbH gemeint sein
kann. Dass diese Zusammenarbeit
innerhalb von medizinischen Versor-
gungszentren gewünscht ist, ergibt
sich jedenfalls daraus, dass das
medizinische Versorgungszentrum
von Leistungserbringern, die auf-
grund von Zulassung, Ermächtigung

Bundesweit nimmt die Zahl der medizinischen Versorgungszentren

(MVZ), die vor allem unter Mitwirkung von Ärzten verschiedener

Fachbereiche aber auch von Krankenhäusern oder weiteren ambu-

lanten Partnern Patienten ambulant behandeln und versorgen, zu.

Rechtsanwältin Christiane Döring von der HTMa/Thep-Unternehmens-

gruppe skizziert die Leistungsangebote von Therapie-Netzwerken.

Neue Chancen 
durch medizinische 
Versorgungszentren
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oder Vertrag an der medizinischen
Versorgung teilnehmen, gegründet
werden darf, vgl. § 95 Abs. 1 S. 3
SGB V. Auch dem Gedanken der
Vernetzung und Nutzung von Syner-
gieeffekten würde dadurch Rechnung
getragen. Andererseits ist das medi-
zinische Versorgungszentrum inner-
halb der Gesetzesystematik der ver-
tragsärztlichen Versorgung lokali-
siert, was doch eher für die ärztliche
Fächer übergreifende Kooperation
spricht.

Leistungserbringer als Gründer
eines MVZ

Nach § 95 Abs. 1 S. 3 SGB V kann
ein medizinisches Versorgungszen-
trum auch von sonstigen Leistungs-
erbringern wie von Hilfsmittelerbrin-
gern, Apotheken, Krankenhäusern
oder Rehabilitationseinrichtungen
gegründet werden. Diese Leistungs-
erbringer müssen nach Gründung
weiterhin selbst an der medizinischen
Versorgung teilnehmen. Ein Wegfall
dieser Gründungsvoraussetzung wür-
de ansonsten dazu führen, dass das
medizinische Versorgungszentrum

seine Teilnahmeberechtigung an der
medizinischen Versorgung verlieren
würde (vgl. § 95 Abs. 6 S. 2 SGB V).

Eine Gründung von Medizinischen
Versorgungszentren durch Herstel-
lerfirmen von Medizinprodukten ist
ebenso wenig vorgesehen wie von
Krankenkassen oder Management-
gesellschaften, die insoweit auf in-
tegrierte Versorgungsmodelle be-
schränkt sind. Diese Beschränkung
der Trägerschaft dient vor allem dazu,
dass sich die Entscheidungen in den
medizinischen Versorgungszentren
primär an den medizinischen Voraus-
setzungen orientieren und weitge-
hend „frei von wirtschaftlichen Inte-
ressen“ sind, wie es insbesondere 
§ 95a Abs. 1 S. 3 SGB V vorschreibt.

Organisationsformen

Medizinische Versorgungszentren
können nach § 95 Abs. 1 S. 3 SGB V
in „allen zulässigen Organisationsfor-
men“ gegründet werden, d.h. sowohl
in der für Freiberufler möglichen Ge-
sellschaftsform (z.B. BGB-Gesell-
schaft) als auch als juristische Per-

son (z.B. GmbH). Die Zulässigkeit der
Organisationsform richtet sich nach
den gesetzlichen Vorgaben, denen
der Gründer unterliegt. Für Kranken-
häuser biete sich die GmbH als Ge-
sellschaftsform an. Vertragsärzte un-
terliegen insoweit nach ihrem Berufs-
recht einer Vielzahl an einschränken-
den Bestimmungen. Entsprechende
Änderungen der (Muster-)Berufsord-
nung sind bereits vom 107. Deut-
schen Ärztetag verabschiedet wor-
den. Danach ist die Bildung von
Ärzte-Gesellschaften auch in der
Rechtsform einer GmbH zulässig.

Ausblick

Auch wenn ein nichtärztlicher Ge-
sundheitsdienstleister nicht unmittel-
bar die Vergütung des medizinischen
Versorgungszentrums erwirtschaftet,
so erschließt sich doch ein weiteres
Leistungsfeld, innerhalb dessen die
HTMa/Thep-Unternehmensgruppe
gute Ansätze sieht, ihre Marktstellung
zu sichern und ihren Kunden eine
optimale ambulante Therapie zu
gewährleisten. Insbesondere die
Qualifikation unserer Mitarbeiter als
ambulanter Case-Manager kann die
Voraussetzungen schaffen, dass Ver-
waltungsaufgaben besser koordiniert
werden und den Ärzten mehr Zeit für
die Patienten zur Verfügung steht.
Auch sind für die Patienten mehr
Ärzte auf kurzen Wegen erreichbar.
Inwieweit die Vergütung der innerhalb
des medizinischen Versorgungszen-
trum erbrachten Leistungen ange-
messen ist, wird die zukünftige Praxis
zeigen. Insbesondere die von der
HTMa/Thep-Unternehmensgruppe
betreuten chronisch schwerkranken
Patienten haben den Bedarf, in über-
greifenden Versorgungsstrukturen
behandelt zu werden. Unter all diesen
Aspekten sind wir davon überzeugt,
dass medizinische Versorgungszen-
tren in der nahen Zukunft eine we-
sentliche Rolle auf den Gesundheits-
markt übernehmen werden.

Christiane Döring
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Ideale Partner: Die sonstigen Leistungserbringer können in medizinischen Versorgungszentren 
mit ihren Leistungsangeboten die Qualität optimieren



KOSTENÜBERNAHME

Grundsätzlich haben Versicherte
gegenüber ihrer Krankenkasse einen
Anspruch auf Versorgung mit Hilfs-
mitteln, die erforderlich sind, um den
Erfolg einer Krankenbehandlung zu
sichern oder um eine Behinderung
auszugleichen – und zwar unabhän-
gig davon, ob der Versicherte in sei-
nem eigenen Haushalt oder in einer
stationären Pflegeinrichtung lebt.

Bei in Pflegeeinrichtungen lebenden
Patienten kommt es immer wieder zu
Streitigkeiten darüber, ob die Kran-
kenkassen zur Kostenübernahme
einzelner Hilfsmittel verpflichtet sind
oder ob die Pflegeeinrichtung dieses
entsprechende Hilfsmittel zur Ver-
fügung stellen muss (sog. Vorhalte-
pflicht). Eine gesetzliche Regelung
zur Vorhaltepflicht von Pflegeeinrich-
tungen existiert nicht.

Nunmehr hat das Bundessozial-
gericht (BSG) in seinem Urteil vom
22. 07. 2004 Aussagen zur Abgren-
zung der Leistungsverpflichtung der
gesetzlichen Krankenversicherung im
Gegensatz zu der Vorhalteverpflich-
tung der Heimträger getroffen (Az. B 3
KR 5/03 R).

Nach dieser Entscheidung richtet
sich die Abgrenzung danach, ob das
Hilfsmittel überwiegend dem Behin-
dertenausgleich dient, d. h. eine
Krankenbehandlung und ein Behin-
dertenausgleich im Sinne me-
dizinischer Rehabilitation stattfindet
(Leistungspflicht der gesetzlichen
Krankenkasse) oder aber die Pflege
den Schwerpunkt bildet, weil eine
Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben nicht
mehr möglich ist (Vorhaltepflicht der
Pflegeeinrichtung).

Dieser Feststellung lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Die 1912 ge-
borene, in einem Pflegeheim lebende
Klägerin begehrte von der beklag-
ten Krankenkasse die Kosten-
übernahme für einen Lage-

rungsrollstuhl mit verstellbarer
Rückenlehne, Fußstützen und Fixa-
tionsweste für den Oberkörper. Sie
leidet unter fortgeschrittener Alz-
heimer-Demenz und Kontrakturen
aller Gliedmaßen. Eigene Wünsche
kann sie nicht mehr äußern und auch
nicht mehr aktiv am Gemeinschafts-
leben teilnehmen. 

Das Pflegeheim hielt es pflegerisch
für erforderlich, dass die Klägerin
regelmäßig mobilisiert wird und auch
an Gemeinschaftsveranstaltungen
teilnimmt. Dafür benötige sie, so das
Pflegeheim, einen verstellbaren Roll-
stuhl, der ein Herausfallen verhinde-
re. Die Krankenkasse lehnte die
Leistung ab und verwies auf die
Zuständigkeit des Heimträgers für die
erforderliche Heimausstattung. 

Das BSG entschied, dass die Kran-
kenkasse nicht zur Leistung ver-
pflichtet ist, weil der Rollstuhl zum
Ausgleich der verlorenen Geh- und
Sitzfähigkeit nur noch von unterge-
ordneter Bedeutung ist und die
Pflege ganz im Vordergrund steht.
Zur Pflege gehö-
ren auch aktivie-
rende Maßnah-
men, um vor-
handene Fä-
higkeiten zu
erhalten

Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen Pflegeheimen

und Krankenkassen über die Leistungsverpflichtung der gesetz-

lichen Krankenversicherung im  Verhältnis zur Vorhaltepflicht des

Heimträgers. An einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichts

erläutert Rechtsanwältin Annette Henz, Mitarbeiterin der Abteilung

Recht- und Öffentlichkeitsarbeit der HTMa/Thep-Unternehmens-

gruppe, die Tücken in vielen ausgehandelten Verträgen.

Vorsicht bei Vor-
halteverpflichtungen 
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und der Gefahr einer Vereinsamung
des Pflegebedürftigen entgegenzu-
wirken. Dafür ist die Krankenkasse
als Rehabilitationsträger nicht mehr
zuständig.

Dieses Urteil hebt in aller Deutlichkeit
hervor, wonach sich die Abgrenzung
der Leistungsverpflichtung des Heim-
trägers bzw. der Krankenkassen zu
richten hat: Die Differenzierung der
Zuständigkeit Krankenkasse oder
Pflegeeinrichtung erfolgt nach der
Einstufung, ob das Hilfsmittel über-
wiegend der Krankenbehandlung
(dann Zuständigkeit der Kranken-
kasse) oder der Pflege (dann Zu-
ständigkeit der Pflegeeinrichtung)
dient.

Dabei bleibt offen, nach welchen
Kriterien diese Abgrenzung getroffen
werden soll. Beispielsweise wird nicht
beantwortet, ab welchem exakten
Zeitpunkt die Pflege den Schwer-
punkt bildet. Wer kann, darf und will
eine Aussage darüber treffen, ob der
jeweilige Patient am Gemeinschafts-
leben teilnimmt oder nicht. 

Zudem steht nunmehr eine etwaige
Ungleichbehandlung zwischen im
Pflegeheim lebenden Patienten und
Patienten, die im häuslichen Bereich
gepflegt werden im Raum. Dem be-
schriebenen Urteil zufolge bekommt
die im Pflegeheim lebende Patientin
den gewünschten Rollstuhl von der
gesetzlichen Krankenkasse nicht zur
Verfügung gestellt, wohingegen der
im häuslichen Bereich lebende
Patient einen Anspruch gegenüber
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung geltend machen kann.

Ausblick

Das Interesse von Krankenkassen,
Einzelverträge mit Pflegeeinrich-
tungen zu schließen, steigt immer
weiter an.

Hierbei besteht die Gefahr darin,
dass solche individuell geschlosse-

nen Verträge den Heimen eine wei-
tergehende, über diese der Recht-
sprechung hinausgehende Leis-
tungsverteilung, Verpflichtung zum
Vorhalt von Hilfsmitteln übertragen
werden. Derartige Verträge sollten
durch Pflegeeinrichtungen vor Ab-
schluss kritisch hinterfragt werden,
insbesondere ob die vereinbarten
Leistungspflichten nicht in Art und
Umfang die Möglichkeiten des Hei-
mes überschreiten. Die Folge könnte

ein unkalkulierbares Kostenrisiko
aufgrund übermäßiger Vorhaltever-
pflichtung sein.

Daher: Bieten Krankenkassen Pflege-
einrichtungen Verträge an, so ist be-
sonderes Augenmerk darauf zu rich-
ten, ob per Vertrag eine weitergehen-
de Vorhalteverpflichtung zu Lasten
der Pflegeeinrichtung vereinbart wer-
den soll.

Annette Henz
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Krankenkasse oder Pflegeheim: Wer zahlt für den Rollstuhl?



VER ANSTALTUNG

Im würdigen Rahmen der „Silber-
scheune“ trafen sich ca. 100 ehren-
amtliche Helfer und Mitarbeiter sozia-
ler Dienste zum 1. Marienberger Hos-
piztag unter dem Motto „Hospizarbeit
und Palliativmedizin/Schmerzthera-
pie bei Infaust Erkrankten“.

Die Vorsitzende des Hospiz- und Be-
suchsdienstes, Anne Weber, eröffnete
die Veranstaltung und berichtete von
ihren Erfahrungen bei der Begleitung
von Schwerstkranken und Sterben-
den sowie deren Angehörigen.

Zum Thema „Weil Sterben auch Leben
ist“ skizzierte Dr. med. Sabine Ullmann,
Fachärztin für Anästhesie, die Ent-
wicklung der Hospizbewegung und
der Palliativmedizin bei der Betreu-
ung unheilbar Erkrankter.

Unter Palliativmedizin versteht man
eine Behandlungsform, die nicht dar-
auf aus ist, das Leben um jeden Preis
zu verlängern, sondern das Ziel ver-
folgt, mit geeigneten Mitteln die ver-
bleibende Lebenszeit für den Pati-
enten so würdevoll und entlastend

wie möglich zu gestalten. Dabei wer-
den auch die Angehörigen mit einbe-
zogen. Das sind auch die Ziele, die
von der Hospizbewegung verfolgt
werden.

Im zweiten Teil der Veranstaltung be-
richtete Oberärztin Barbara Schubert,
Fachärztin für Innere Medizin am Kran-
kenhaus St. Joseph-Stift in Dresden,
über ihre Erfahrungen aus fünf
Jahren Arbeit auf der Palliativstation.
Sie unterstrich besonders, dass eine
optimale Schmerzbehandlung die
Grundlage aller weiteren Maßnah-
men, ob pflegerischer, psychologi-
scher oder spiritueller Natur, darstellt. 

An den Präsentationsständen der
Althep GmbH und verschiedener
Hersteller-Unternehmen konnten sich
die Teilnehmer mit Infomaterial ver-
sorgen und auch praktische Übun-
gen an verschiedenen medizintech-
nischen Produkten durchführen.

Eine Befragung ergab das große
Interesse der Teilnehmer an weiteren
Informationsveranstaltungen dieser
Art. Der Hospiz- und Besuchsdienst
im Mittleren Erzgebirgskreis e.V. wird
diese Anregung gerne aufgreifen.

Am 11. Juni 2005 führte der Hospiz- und Besuchsdienst im Mittleren

Erzgebirgskreis e.V. seinen 1. Marienberger Hospiztag durch, an

dem sich auch die Althep GmbH beteiligte.

Hospizarbeit und
Palliativmedizin

INFO

Der Hospiz- und Besuchsdienst im
Mittleren Erzgebirgskreis e.V.
Der Hospizgedanke breitet sich auch in

Deutschland aus. Rund 80.000 Helfer und

Helferinnen sind derzeit in 1.310 Ambulanten

Hospizdiensten tätig. Der 2001 gegründete

Hospiz- und Besuchsdienst im Mittleren Erz-

gebirgskreis e.V. hat 70 Mitglieder, von denen

41 als ehrenamtliche Hospizhelfer ausgebil-

det sind. Sie begleiten zur Zeit 31 Patienten

und betreuen 65 im Rahmen des Besuchs-

dienstes. Auch die Begleitung von Trauernden

gehört zum Anliegen des Vereins: Regelmäßig

treffen sich Helfer mit Betroffenen, um gemein-

sam die Trauer zu bewältigen. Da die Ange-

bote des Vereins auf ehrenamtlicher Basis

geleistet werden und für die Patienten und

Betroffenen kostenlos sind, ist der Hospiz-

dienst auf Spenden angewiesen. Jede noch

so kleine Gabe wird herzlich angenommen: 

Hospiz- und Besuchsdienst im Mittleren
Erzgebirgskreis e.V., Sparkasse Mittleres
Erzgebirge, Konto-Nr.: 3 301 003 108;
BLZ: 870 530 00.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter kamen zum 1. Marienberger Hospiztag
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Gut aufgehoben 
in Dortmund

Inmitten eines Naturschutzgebietes in
einer wunderschönen Parkanlage im
Stadtteil Lüttgendortmund liegt das
Seniorenzentrum Am Volksgarten. Lei-
ter Frank Beaugrand stellte uns die
Einrichtung bei einem Rundgang vor.

Philosophie
„Gut aufgehoben“ zu sein ist der
Leitgedanke im Seniorenzentrum am
Volksgarten. Für Frank Beaugrand,
der alle 230 Bewohner mit Namen
kennt, stehen bei seiner Arbeit die
Menschen im Mittelpunkt: „Wir unter-
stützen unsere Bewohner mit allen
Annehmlichkeiten, die das Leben bis
ins hohe Alter lebenswert machen.“
Dabei orientieren sich die Mitarbeiter
an einem Gerontopsychiatrischen
Pflegemodell („Wir betreuen Menschen
und nicht Betten“.)

Betreutes Wohnen 
In den fünf strahlenförmig angeord-
neten Gebäuden bieten 92 komforta-
ble Wohnungen mit jeweils zwei oder
drei Zimmern den Bewohnern ein neu-
es Zuhause. Eigenständigkeit und Ak-
tivität der Bewohner werden gefördert.

Pflege
In 82 Einzel- und 16 Doppelzimmern
können 114 pflegebedürftige Men-
schen aufgenommen werden. Die
Räume sind persönlich gestaltet.
Warme Farben unterstreichen die
besondere Atmosphäre. Selbstver-
ständlich können alle Bewohner oder
deren Angehörige das neue Zuhause
selbst möblieren und Lieb gewon-
nenes mitbringen. 

Demenzkranke
Besonders am Herzen liegen Frank
Beaugrand die demenzkranken Be-
wohner. Um ihnen das Leben so
angenehm wir möglich zu machen,
wird zunächst eine Befragung aller
Bewohner mit dem Biografieerhe-
bungsbogen vorgenommen. Dabei
soll herausgefunden werden, was
dem Menschen wichtig ist und wel-
che Erfahrungen sein Leben geprägt
haben. Dieser Ansatz findet auch bei
der Einrichtung Berücksichtigung.
Bei den bisherigen Befragungen kam
heraus, dass die Bewohner sich etwa
auf der Zeitebene um 1945 befinden.
Die Einrichtung der Zimmer wurde
daraufhin dieser Zeit angepasst.  

Zusammenarbeit mit der Cosathep
Um eine qualitativ hochwertige und
umfassende Betreuung der Bewohner
zu gewährleisten, arbeitet das Senio-
renzentrum am Volksgarten seit 2002
eng mit der Cosathep GmbH zusam-
men. Frank Beaugrand: „Auf die Mit-
arbeiter der Cosathep kann ich mich
hundertprozentig verlassen.“ Volker
Nölle ist als Außendienstmitarbeiter
verantwortlich für die Betreuung und
Beratung in den Produktbereichen
Enterale Ernährungstherapie, Wund-
therapie und Tracheostomatherapie.
Um die Mitarbeiter immer auf den
neuesten Stand zu bringen, werden
regelmäßige Schulungen durch Herrn
Nölle abgehalten. Zusätzlich ist er als
Medizinprodukte-Berater für die Ein-
weisung in die Hilfsmittel tätig. Eben-
so sorgt er dafür, dass die Cosathep
bei Veranstaltungen mit einem Infor-
mationsstand präsent ist. „Auch kön-
nen wir jederzeit auf die umfangrei-
che Dokumentation der Cosathep
zurückgreifen“, so Frank Beaugrand.

Vielfältige Aktivitäten
Langweilig wird es nie für die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums. Viele Frei-
zeitangebote und Veranstaltungen
fördern das Miteinander. Neben re-
gelmäßigen Angeboten wie Gedächt-
nistraining, Skat, Rommé, Bingo oder
Basteln werden auch Ausflüge in 
den Zoo, auf den Bauernhof oder ins
Musical (Phantom der Oper) unter-
nommen. 

Das Seniorenzentrum am Volksgarten in Dortmund – eine Einheit

aus lebenswerter Philosophie, außergewöhnlicher Architektur und

einem vielseitigen Leistungsangebot.

ALTERSRUHES ITZ

W EITERE INFORM ATIONEN

Seniorenzentrum am Volksgarten 
Volksgartenstraße 51
44388 Dortmund
Telefon 0231 / 69 689-0
Telefax 0231 / 69 689-555
E-Mail: sz@t-online.de
www.senator-senioren.de

Enge Zusammenarbeit:  Der Leiter des Senioren-
zentrums am Volksgarten, Frank Beaugrand, und
Cosathep-Geschäftsführerin Elke von Brand



KONGRESS

Zirka 2000 Teilnehmer und 450 Aus-
steller aus aller Welt besuchten vom
15. bis 17. September 2005 in Stutt-
gart den gemeinsamen Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Wundhei-
lung und Wundbehandlung e.V. (DgfW,
www.dgfw.de), der European Tissue
Repair Society (ETRS = Europäische
Gesellschaft für Gewebereparatur/
Gewebeerneuerung, Oxford, United
Kingdom, www.etrs.org) und der Eu-
ropean Wound-Managment-Associa-
tion (EWMA – Europäischen Wund-
management-Organisation, London,
United Kingdom, www.ewma.com)
zum Thema „Vom Labor zum Patien-
ten: Zukünftige Möglichkeiten zur
Therapie von Problemwunden“.

Coloplast war mit einem internationa-
len Stand mit Standpersonal aus ver-
schiedenen europäischen Ländern
im Hegel-Foyer vertreten. Hauptaugen-
merk lag auf dem neuen Produkt der
Coloplast Wundversorgung, Biatain
Schaumverband sanft-haftend. Bia-
tain Schaumverband sanft-haftend
ist eine starke Kombination aus dem
Biatain Schaumverband nicht-haf-
tend und einer sanften Haftschicht. 
Der Verband haftet sanft auf der
wundumgebenden Haut und dient
somit als dritte Hand beim Verband-
wechsel, da die Pflegekraft beide
Hände frei hat, um z.B. einen Kom-
pressionsverband anzulegen.

Für Coloplast stand auf diesem Kon-
gress die evidenzbasierte Medizin
sowie die evidenzbasierte Pflege im
Vordergrund. Hierzu veranstaltete
das Unternehmen drei interessante
Symposien mit international bekann-
ten Referenten, die für das deutsche
Publikum simultan übersetzt wurden.
Am Donnerstag, dem 15. September,
fand das erste Coloplast Symposium
zum Thema „Professionelle Pflege
durch nationale Expertenstandards
und evidenzbasierte Daten“ mit den

Referenten Prof. Barbara Braden,
Prof. Dr. Jürgen Osterbrink, Gerhard
Schröder und mit einer großen
Anzahl an Zuhörern statt. 

Zum Auftakt des Symposiums er-
läuterte Prof. Dr. Jürgen Osterbrink,
Pflegewissenschaftler und Leiter des
Schulzentrums für Krankenpflege-
berufe in Nürnberg, die Begriffe evi-
denzbasierte Versorgung und evi-
denzbasierte Pflege. Gerhard Schrö-
der, Lehrer für Pflegeberufe und 1.
Vorsitzender der Initiative Chronische
Wunden e.V., erklärte in seinem Vor-
trag zum Thema „Der nationale Ex-
pertenstandard Dekubitusprophylaxe
in der Pflege“ die Ziele des nationa-
len Pflegestandards Dekubitus. Prof.
Barbara Braden, Entwicklerin der

Ein voller Erfolg
Auf dem internationalen Wundheilungs- und Behandlungskongress,

der Mitte September in Stuttgart stattfand, war Coloplast, Hersteller

von medizinischen Wundverbänden, prominent vertreten. Die von dem

Unternehmen organisierten Symposien fanden breiten Anklang.

Die von Coloplast organisierten Symposien mit international bekannten Referenten fanden regen Zuspruch
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Braden-Skala, erläuterte in ihrem Vor-
trag „Die Braden-Skala als Screen-
inginstrument – ein systematischer
Überblick externer Evidenz“ die
Entstehungsgeschichte der Braden-
Skala und die Funktion einer solchen

Risikoskala im Rahmen der Deku-
bitusprophylaxe. Die Braden-Skala
ist ein Instrument, mit dessen Hilfe
sich die Gefährdung des Patienten,
einen Dekubitus zu erleiden, mit
hoher Sicherheit feststellen lässt.
Allerdings sei diese Skala kein Stan-
dard, der für die erkannten Risiko-
faktoren bestimmte Pflegemaßnah-
men vorgebe. Zum Abschluss des
Symposiums griff Prof. Dr. Jürgen
Osterbrink die Differenzierung zwi-
schen Bewertungsskala und Stan-
dard In seinem Vortrag „Der nationa-
le Expertenstandard Schmerzmana-
gement in der Pflege – Konsequen-
zen für die Therapie der Wundver-
sorgung“ am Beispiel des nationalen
Expertenstandards Schmerzmana-
gement in der Pflege auf. Ziel dieses
Standards ist, die Berufsgruppe
dafür zu sensibilisieren, dass chroni-
sche Wunden immer Schmerzen ver-
ursachen und dass Patienten diese
Schmerzen nicht schicksalhaft erlei-
den müssen. Zur Frage der Schmerz-
kontrolle bei chronischen Wunden
stellte Prof. Dr. Osterbrink eine Viel-
zahl von medikamentösen und nicht
medikamentösen Strategien vor. Er
unterstrich wie seine Vorredner die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit von
Pflegenden und Patienten.

Am Freitag, dem 16. September, spra-
chen im Lunchsymposium Dr. med.
Karl-Christian Münther, Schwester
Wilma Ruigrok van der Werven, Prof.
Dr. Patricia Price und Dr. Gary
Sibbald M.D. zum Thema „Schnellere
Wundheilung: Ein patientenorientier-
ter und evidenzbasierter Ansatz“. Die
Besucher zeigten großes Interesse an
den einzelnen Vorträgen. Professor
Patricia Price sprach über „Patienten-
orientierte Bedürfnisse“ mit Blick auf
die Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts z. B. finanzielle Restriktio-
nen, Barrieren des Zugangs zu Be-
handlungen einerseits und die hohe
Bedeutung der Lebensqualität ande-
rerseits. Dr. Karl-Christian Münter
und Wilma Ruigrok van der Werven
hielten einen Vortrag über die „Beur-
teilung und Behandlung von Patien-
ten mit venösen Ulcera cruris: Aus
Sicht eines Arztes und einer Kranken-
schwester“. Professor Gary Sibbald
sprach über  „Ein patientenorientier-
ter und evidenzbasierter Ansatz“ der
Wundversorgung mit Beispielen von
kontrollierten, randomisierten Stu-
dien zu Biatain und Contreet sowie
gesundheitsökonomischen Studien
zur Kosteneffektivität von verschiede-
nen antibakteriellen Verbänden mit
Silber. Der Höhepunkt dieses Sym-
posiums war der Diskussionsbeitrag
aller Referenten zum Thema „Ver-
besserte Patientenresultate bei dia-
betischen Fußulcra: Patientenorien-
tierte Bedürfnisse, Prävention, Opti-
mierte Heilung“ mit Erläuterung der
VIPS-Methode (Vasculäre Durchblu-
tung, Infektionskontrolle, Druckent-
lastung, Chirurgisches Debridement)
als Grundlage im Management dia-
betischer Fußulcera.

Auch das dritte Coloplast Symposium
am Freitag Nachmittag wurde von
den Besuchern gut angenommen.
Hier sprachen Prof. Dr. Finn Gottrup
und Dr. Gottfried Born zum Thema
„Ein praktischer Ansatz zur schnellen
Wundheilung bei Patienten mit Wund-
infektionen. Prof. Finn Gottrup erläu-
terte „Barrieren der Wundheilung“
und stellte Methoden zum Abbau die-

ser Barrieren dar. In einem zweiten
Vortrag stellte er die Ergebnisse der
CONTOP-Studie einer offenen, pro-
spektiven, block-randomisierten Ver-
gleichstudie über die Behandlung mit
einem hydroaktiven silber-haltigen
Schaumverband (Contreet Schaum-
verband) versus der Standard-Wund-
behandlung vor. Dr. Gottfried Born
hielt einen interessanten Vortrag über
die Anwendung von „Silber, warum
und wie“ und erläuterte in einem
zweiten Vortrag zum Thema „klinischer
Erfahrung mit Contreet Schaum-
verband“ seine praktischen Erfah-
rungen mit der Behandlung mit
Contreet Schaumverband.

Die Teilnehmer der Symposien mach-
ten jeweils von dem Angebot, nach
der Veranstaltung mit den Experten
am Stand von Coloplast zu diskutie-
ren, lebhaft Gebrauch. Einhellige
Meinung war: Symposien wie dieses
fördern den Dialog nicht nur unter
den Experten, sondern über die
Schulung der Experten vor allem den
Dialog zwischen Patienten und Fach-
kräften im Gesundheitswesen, um die
Bedürfnisse festzustellen und bei
Problemen adäquate Abhilfe zu
schaffen.

INFO

Die Abstracts zu den einzelnen Symposien

können unter folgender Adresse bestellt

werden: Coloplast GmbH
Postfach 700340 · 22003 Hamburg

Tel.: 040 - 66 98 0777 · Fax: 040 - 66 98 0748

www.coloplast.de · devks@coloplast.com

Referentin Prof. Barbara Braden

Gut besucht: Der Coloplast-Kongress-Stand



GEDANKEN

Zum Winter
T I E R E

Die Winterschläfer

Die Winterschläfer suchen im Herbst
Orte auf, in denen sie vor der stren-
gen Kälte geschützt sind: hohle
Baumstämme, Erdhöhlen und der-
gleichen, die sie mit Heu, Stroh,
Blättern, Haaren, Wolle und anderen
Materialien auspolstern. In dem so
ausstaffierten Unterschlupf verbrin-
gen sie meist zu mehreren Tieren mit
zusammengezogenem, abgekugel-
tem Körper und geschlossenen
Augenlidern den Winter in einem
energetischen Sparzustand, dem so
genannten Torpor. Ihre normale
Körpertemperatur sinkt dabei meist
auf Werte zwischen 9 und 1 Grad
Celsius ab. Alle Körperfunktionen
sind in diesem Zustand stark vermin-
dert. Die Atmung ist sehr schwach,
der Herzschlag enorm verlangsamt
und die Empfindlichkeit gegenüber
äußeren Reizen gering. Murmeltiere
senken zum Beispiel während des
Winterschlafs ihre Körpertemperatur
von 39 auf bis zu 7 Grad Celsius ab.
Ihr Herz schlägt statt 100 mal nur
noch zwei- bis dreimal pro Minute.
Zudem werden minutenlange Atem-
pausen eingelegt. Die Absonderungs-
produkte des Darmkanals und der
Leber sammeln sich im unteren Teil
des Darms an und werden gleich
nach dem Erwachen entleert. Nah-
rung wird während der Zeit des
Schlafes nicht aufgenommen, höchs-
tens zwischendurch, in den gelegent-
lichen Wachphasen. Die Tiere zehren
stattdessen von ihren Fett-Reserven. 

Ein spezielles Fettgewebe, das im
Schulter- und Nackenbereich liegt,
dient zusätzlich dem Energiegewinn,
besonders auch dann, wenn die Tiere
bei erhöhten Außentemperaturen –
wahrscheinlich der Auslöser für das
Erwachen – wieder aus ihrem Winter-
schlaf aufwachen, was etliche Stun-
den dauert. In der Spätphase des
Aufwachens wird der Körper vor
allem durch Muskelzittern wieder auf
Normaltemperatur gebracht.

Die Dauer des Winterschlafs ist bei
den einzelnen Winterschläfern unter-
schiedlich. Hamster schlafen 2 bis
3,5 Monate lang, Igel 3 bis 4 Monate.
Siebenschläfer verbringen stattliche
6 bis 7 Monate im Winterschlaf (da-
her auch ihr deutscher Name!). Man
darf jedoch nicht der falschen Vor-
stellung unterliegen, dass es sich
beim Winterschlaf um einen mehrmo-
natigen Dauerschlaf ohne Pause
handelt. Vielmehr verläuft der Schlaf
meist in Abschnitten, wobei sich län-
gere Phasen der Ruhe mit stark redu-
ziertem Stoffwechsel mit kurzen
Wachphasen abwechseln. Zu oft dür-
fen die Tiere während des Winters
allerdings nicht aufwachen, weil jede
zwischenzeitliche Aufwachphase an
den Energiereserven zehrt, so dass
die Fettdepots zu früh aufgebraucht
würden und für den eigentlichen Auf-
wachvorgang im Frühjahr nicht mehr
zur Verfügung stünden.

Manche Winterschläfer wie die Mur-
meltiere halten sogar einen sozialen
Winterschlaf. In jedem Bau ruhen bis
zu 20 Eltern- und Jungtiere eng ne-
beneinander, so dass sie sich gegen-
seitig aufwärmen können, wenn die
winterlichen Temperaturen zu stark
absinken. Das erhöht die Chancen
vor allem der Jungtiere, die über
weniger Energiereserven verfügen,
auch härtere Winter zu überstehen.

Igel

Murmeltier

Bär

GED ICHT

Im Schnee

Wie naht das finster türmende 

Gewölk so schwarz und schwer! 

Wie jagt der Wind, der stürmende, 

Das Schneegestöber her! 

Verschwunden ist die blühende 

Und grüne Weltgestalt; 

Es eilt der Fuss, der fliehende, 

Im Schneefeld nass und kalt. 

Wohl dem, der nun zufrieden ist 

Und innerlich sich kennt! 

Dem warm ein Herz beschieden ist, 

Das heimlich loht und brennt! 

Wo, traulich sich dran schmiegend, es 

Die wache Seele schürt, 

Ein perlend, nie versiegendes 

Gedankenbrauwerk rührt!

Gottfried Keller, 1819 –1890
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Neuer Blick
auf die Erde

Kontinente und Länder, Inseln und
Gebirge, Wüsten, Seen und Städte –
die Welt von oben ist ein phantasti-
sches Spiel der Farben. Hawaii fun-
kelt wie ein Edelstein auf tiefschwar-
zem Samt, Islands westliche Fjorde
ähneln einer Schnittansicht des
menschlichen Darms, und die irani-
sche Salzwüste Dascht-e Kawir sieht
aus wie ein abstraktes Ölgemälde.

So sieht der Planet Erde aus – be-
trachtet man ihn aus dem All. Ge-
nauer: Aus 705 Kilometern Entfer-
nung, wo die Landsat-Satelliten um
unseren Planeten kreisen und ihn
abfotografiert haben. Die phantasti-

schen Fotos wurden mit so
genannten Multispectralscan-
nern aufgenommen. Diese Auf-
nahmegeräte können die für
unsere Augen unsichtbaren
längeren Wellenlängen erken-
nen. Das Ergebnis: Tiefes
Wasser etwa reflektiert wenig
elektromagnetische Strahlung
und erscheint auf den Fotos
pechschwarz. Vegetation re-
flektiert vor allem im Infrarot-
bereich – landwirtschaftliche
Anbauflächen sind auf den
Bildern knallrot.

Mit rund 240 Bildern, die mit
kleinen schematischen Karten
und ausführlichen Bildlegenden ein-
geordnet und erklärt werden, kann
der Betrachter zu einem Rundflug um
die Erde starten. 

Das Vorwort stammt von Sigmund
Jähn. Der Voigtländer kennt diese
Ansichten der Erde aus eigener
Betrachtung: Er war 1978 der erste
Deutsche, der im All war. Knapp acht
Tage kreiste er an Bord der Sojus 31
um unseren Planeten. Er sah die Welt
allerdings nicht als Farbspektakel,
denn für das menschliche Auge ist
die Erde der blaue Planet.

Patagonien (Südamerika)

Unsere Erde ist das reinste Farbenspiel. Zumindest wenn

man sie aus dem Weltall mit Spezialkameras fotografiert. Das

prächtige Fotobuch „Bilder der Erde“ stellt unseren Planeten

auf ganz neue Weise vor.

R ÄTSELN UND GEW INNEN !

Auf unseren Rätselseiten (S. 28/29) können
Sie eines von drei Exemplaren der 
„Bilder der Erde“ gewinnen, wenn Sie das
Lösungswort des großen Schwedenrätsels
herausfinden.

Bilder der Erde – Satel-
litenfotos aus dem All
Mit einem Vorwort von

Sigmund Jähn

Aus dem Englischen von

Werner Horwath

288 Seiten, durchgehend

farbig, 34 x 26 cm, geb., mit

SU; ISBN 3-8067-2944-1; Ladenpreis: 49,90 Euro

Gerstenberg Verlag, Hildesheim
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Oben: Oman (Ausschnitt); unten: Iran – beide am persischen Golf



RE ISE

Es muss nicht immer Österreich sein: Auch die skandinavischen

Länder bieten alles, was sich der alpine Ski-Fan wünscht. Wir haben

uns in Schwedens alpinem Ski-Zentrum Åre umgesehen, dem Aus-

tragungsort der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2007.

Blick vom Åreskutan ins Tal

2007 finden in Åre die Ski-WM statt

Winterspaß in den
schwedischen Alpen
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Endlose Weiten, die im Winter unter
mannshohem Schnee liegen, und die
der Skandinavier dann mit hecheln-
dem Atem auf Langlauf-Skiern von 
Hütte zu Hütte ziehend durchquert –
so ungefähr stellen wir uns hierzulan-
de Winterfreuden in Nordeuropa vor. 

Apres-Skispaß, Kilometer lange Ab-
fahrten durch pulvrigen Schnee,
Snowboarding in der Halfpipe: Wer
so was sucht, der fährt in die Alpen.

Doch da ist Umdenken angesagt.
Nordeuropa ist auch ein El Dorado

für alpine Ski-Fans. Ob Finnland,
Norwegen, Schweden oder gar Is-
land – die Skandinavier müssen nicht
weit reisen, um  rasante Abfahrten zu
finden. Und das in vielen Gebieten
von November bis Mitte Mai: So
lange dauert in Skandinavien die
Saison; in den Skigebieten Lapp-
lands, z. B. in Riksgränsen, kann man
sogar noch Ende Juni im Schein der
Mitternachtssonne durch die Nacht
wedeln.

Die Behauptung, in Skandinavien
gebe es keine gescheiten Abfahrts-
hänge, ist schlicht falsch. Richtig ist,
dass die Pisten selten in Höhen jen-
seits der 1200 Meter beginnen, doch
ihre Länge beträgt im Schnitt drei bis
vier Kilometer. Die dabei zurückge-
legten Höhenunterschiede liegen
zwischen 300 und 800 Metern. Für
Snowboarder wird ebenso gesorgt
wie anderswo, Halfpipes findet man
allenthalben. Und weil die Tage um
Mitwinter kürzer sind als im alpen-
ländischen Süden, wird ein Teil der
Alpinanlagen kurzerhand beleuchtet.

Freie Fahrt gibt es in Åre auch abseits der Pisten
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RE ISE

Die Auswahl an alpinen Wintersport-
Revieren ist groß. Die Orte ziehen
sich in Schweden wie Perlen an der
Schnur entlang jenes etwa 1500
Kilometer langen Gebirgszuges, der
Schweden und Norwegen bis hoch
hinauf in den Norden voneinander
trennt. 

Das schwedische Åre im Årefjall-
Gebirge ist das Zentrum des skandi-
navischen Ski-Tourismus. Schon seit
über 100 Jahren werden hier Skier
umgeschnallt. In den vergangenen
zehn Jahren haben die Verantwort-
lichen viel Geld investiert, um Ort und
Skirevier, das sich über mehrere
Nachbarorte hinzieht, in die erste
Liga der Ski-Regionen zu hieven.  Zu
jeder Saison werden neue Abfahrten
angelegt,  das Liftnetz ausgebaut und
auf den neuesten Stand gebracht.

Ehrgeiziges Ziel: Bis 2011 will Åre Eu-
ropas attraktivster Winter-Sport-Ort
werden. Der Ort am See Åresjön –
hier kann man zur Abwechslung
Eisangeln – hat sein skandinavisches
Flair weit gehend bewahrt: Schmucke
Holzhäuser, rot oder gelb gestrichen,
prägen die Kleinstadt mit seinen
6.000 Bewohnern.

Rund um den 1274 Meter hohen 
Åreskutan und dem benachbarten
knapp 800 Meter Försberget kann
man auf 102 präparierten Pisten mit
rund 100 Kilometern Gesamtlänge
und einem Höhenunterschied von
900 Metern abwechslungsreich die
Berge abfahren. Und: Åre besitzt die
mit 6,5 Kilometern längste Abfahrt
Skandinaviens. 40 Lifte sorgen dafür,
dass man immer wieder schnell auf
die Piste kommt.

Auch die Snowboarder
kommen auf ihre Kosten 

T IPP

Schneescooterfahrten
Wenn Sie mehr an Geschwindigkeit als an 

sportlichem Training interessiert sind und in die

weitläufige, schneebedeckte Wildnis aufbrechen

möchten, ist der Schneescooter das richtige

Gefährt für Sie. Wer Auto oder Motorrad fahren

kann, braucht weder Vorkenntnisse noch einen

Führerschein. Nur vergessen Sie nicht: ziehen 

Sie sich richtig an und seien Sie vorsichtig. Im

Winter ist der Schneescooter in ganz Nord-

schweden ein wichtiges Transportmittel. Schnee-

scooterspuren gibt es in allen schwedischen

Wintersportorten, dort kann man sich geführten

Touren anschließen oder selbst einen Schnee-

scooter mieten.

Mit dem Schneescooter auf dem Åresjön
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Neben dem alpinen Spaß und den für
Skandinavien selbstverständlichen
Langlaufloipen – 60 km gespurte
Loipen und 1200 km markierte Ski-
wanderwege warten auf Langläufer –
bietet Åre typisch nordische Ver-
gnügen, die man in den Alpen eben
nicht findet: Ob mit dem „Snow-
scooter“ oder auf dem Schlitten hin-
ter einem Hundegespann – für Aus-
flüge in die weite Landschaft sollte
auf jeden Fall ein Tag Zeit genommen
werden. Auch Kurse für angehende
Schneeschuhläufer gehören zum An-
gebot. Der neueste Clou ist „Schlitt-
schuhwandern“: Auf Kufen geht es da-
bei stundenlang über die gefrorenen
Flächen der zahlreichen Seen und
Bachläufe hinein in die Einsamkeit.

Apres-Ski und Abendunterhaltung
kommen auch in Åre nicht zu kurz: 
50 Restaurants bieten Genüsse aus
aller Welt und rund 15 Discos, Bars
und Nachtclubs garantieren für das
vielseitigste Nachtleben nördlich von
Stockholm.

Die Qualitäten von Ort, Berg und
Pisten haben auch die Verantwort-
lichen des internationalen Skiver-
bands überzeugt: Im Februar 2007
messen sich auf den Pisten rund um
Åre die weltbesten Alpinen, um ihre
Weltmeister zu ermitteln.

INFO

Anreise

Mit Fähre/Auto: 
Viele Fähren fahren von Deutschland nach

Skandinavien. Empfehlenswert ist die Über-

fahrt nach Oslo (zum Beispiel mit der Color

Line-Reederei von Kiel in die norwegische

Hauptstadt). Von Oslo sind es rund 7 Stun-

den Autofahrt bis Åre.

Mit dem Flugzeug: 
SAS und Lufthansa fliegen Stockholm an.

Aber auch einige Billigflieger wie Ryanair,

German Wings oder Fly Nordic haben Flüge

nach Stockholm im Angebot. Von dort geht

es weiter per einstündigen Inlandsflug nach

Östersund in Mittelschweden, das knapp 

100 Kilometer von Åre entfernt liegt. Neben

dem regelmäßig verkehrenden Flughafenbus

bieten einige Hotels einen Shuttle-Service

von und zum Flughafen an.

Skigebiet
102 Pisten, 40 Lifte. Längste Abfahrt: 6,5 Kilo-

meter. Das gesamte Skigebiet zieht sich auf

einer Breite von 15 Kilometer längst des 

Åreskutan-Sees. Die vier Einzelgebiete sind

per Skischaukel oder kostenlosen Ski-Bus

erreichbar.

Unterkunft 
Die Skiregion Åre verfügt über 24 000 Betten

– hauptsächlich Apartments und Pensionen.

Empfehlenswerte Hotels: Das erst vor kurzem

erbaute Sport- und Erlebnishotel „Holiday

Club“ mit großem Freizeitcenter oder das

gerade renovierte Hotel Fjällgården im

typisch schwedischen Berghotel-Stil. Für

Selbstversorger empfehlen sich die „Fjällbyn

Appartments“, die direkt neben dem Olym-

pialift liegen, dem zentralen Zugang zum

Skigebiet.

Reiseveranstalter 
Skandinavisches Reisebüro 

(www.skandinavisches-reisebuero.de)

Wolters Reisen (www.wolters-reisen.de)

Top-Nord (www.topnord.de)

Nordic Holidays (www.nordic-holidays.de)

Kodiak Reisen (www.kodiak-reisen.de)

Kultour und Natour Touristik 

(www.skandinavienpur.de)

Heimelig: Åre am Abend

Spezielles Areal für die Kleinsten Schlittentouren: Auf den Hund gekommen



GEW INN-R ÄTSEL

Gewinnen Sie

eines von drei 

tollen Büchern!

R ÄTSEL
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Antwort-Coupon
Die Lösungswörter des
Gewinnrätsels lauten:

Absender:

Herr/Frau

Vorname, Name

Straße, Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Telefon

Einsendeschluss ist der 11. Januar 2006.
HTMa- und Thep-Mitarbeiter sowie deren Ange-
hörige dürfen leider an der Verlosung nicht teil-
nehmen. Eine Barauszahlung der Sachpreise ist
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Wo/ Durch wen sind Sie auf Mittelpunkt Mensch
aufmerksam geworden?

Bitte ausschneiden, in Briefumschlag stecken oder
auf eine Postkarte kleben und an folgende Adresse
schicken:

Home Therapie Management GmbH
Christoph Jost
Fritz-Reuter-Straße 2
22926 Ahrensburg

Gewinnen Sie einen von drei
Fotobänden „Bilder der Erde“ im
Wert von 50 Euro. 
Ein Gewinn, der Sie staunen lässt: Foto-

grafiert von Satelliten aus 700 Kilometer

Entfernung ist die Erde ein Schauspiel

aus surreal anmutenden Farben (mehr

dazu auf Seite 23). Wenn Sie zu den

Gewinnern zählen wollen, müssen Sie

nur nebenstehendes Rätsel lösen, die

Lösungswörter

auf den Coupon

eintragen, aus-

schneiden und

an die angege-

bene Adresse

senden. 

Viel Glück!

ZAHLENR ÄTSELENTDECKEN S IE D IE FÜNF FEHLER

17 13 10 22 1 6 5 22
1. bayer. Zwischenmahlzeit

12 21 25 6 13 11 6 21
2. in Gang setzen

17 12 18 3 15 12 13 1
3. Pflanzenprodukt 

3 24 7 22 5 7 2 15
4. übersinnlich 

19 6 2 14 6 13 6 5
5. Köstlichkeit 

3 6 8 12 5 19 19 6
6. Gedenkmünze 

7 4 18 3 12 21 22 6
7. ital. Schaumwein 

12 21 2 15 10 26 5 7
8. Sardelle 

4 10 13 22 12 17 19 6
9. tragbares Fernsehgerät 

26 10 13 19 6 7 6 21
10. aus Büchern vortragen 

Lösungswort:

– – – – – – – – – – –
1     2    3    4    5    6     7    8    9   10  11

Die Auflösungen finden Sie auf Seite 33.
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Im unteren Bild haben wir fünf Fehler versteckt – viel Spaß beim Suchen!
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V O R S P E I S E

Tomatensuppe mit 
roten Linsen

Die Brühe in einem Topf zum kochen
bringen. Schalotten und Knoblauch
schälen, klein hacken und bei milder
Hitze 5 Minuten in Olivenöl weich
dünsten. Das Basilikum waschen,
trocken tupfen, einige Blätter zum
Garnieren beiseite legen und so viel
davon klein schneiden, dass es 1 EL
ergibt. 

Die Linsen waschen, abtropfen las-
sen und mit den Tomaten in die
kochende Brühe geben. Aufkochen
und bedeckt 15 Minuten köcheln las-
sen. Nach 10 Minuten die Hälfte des
Basilikums hineinstreuen. Den Käse
cremig schlagen und das restliche
Basilikum unterrühren. Die Suppe 

pürieren und mit Salz und frisch
geriebenem Pfeffer abschmecken. 

Aus der Käse-Basilikummasse mit
zwei Löffeln Klößchen formen und in
die portionierte Suppe geben. Mit
Basilikumblättern garnieren und mit
frischem Brot servieren.

H A U P T S P E I S E

Schweinefilet mit
Spinatfüllung

Den Knoblauch und die Schalotte
fein hacken. 50 g vom Räucherspeck
in kleine Würfel schneiden und mit
dem Knoblauch und der Schalotte
glasig dünsten.

Den Spinat darunter mischen und
kurz durchschwenken. Den geriebe-
nen Hartkäse unterrühren und mit
Salz und frisch geriebenem Pfeffer
und Muskat würzen. Den Backofen
auf 200°C vorheizen.

Die Schweinefilets waschen und
trocken tupfen, von Sehnen befreien.
Der Länge nach einschneiden, aber
nicht durchschneiden. Die beiden

VORSPE ISE

Zutaten für vier Personen
600 ml Hühner- oder Gemüsebrühe 

2 EL Olivenöl

3 Schalotten

2–3 Knoblauchzehen

etwa 15 Basilikumblätter

120 g halbe rote Linsen (Splitlinsen)

400 g Pizzatomaten aus der Dose

100 g Doppelrahmfrischkäse

Salz, frisch gemahlener schwarzen Pfeffer

Etwas Warmes
braucht der Mensch

FE INSCHMECKER

Für die kalte Jahreszeit hat

Gourmet Ralf Bozek ein Menü

zusammengestellt, das die klas-

sische Küche raffiniert variiert.

Seine Tomatensuppe kommt mit

roten Linsen, das Schweinefilet

füllt er mit Spinat und Käse, und

beim Dessert gibt es Orangen

satt. Guten Appetit!
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Hälften auseinander klappen, salzen
und pfeffern und mit Spinatmischung
füllen. Mit den restlichen Speckschei-
ben umhüllen und mit Küchengarn
festbinden. In einer hitzebeständigen
Pfanne im heißen Öl von allen Seiten
anbraten. Mit dem Wein begießen
und im Backofen in etwa 15 Minuten
fertig braten. Das Fleisch aus der
Pfanne nehmen und warm stellen.

Den Bratenfond mit der Crème frai-
che verrühren und einkochen. Das
Fleisch in Scheiben geschnitten auf
einem Soßenspiegel servieren.

Als Beilage eignen sich Brat- oder
Röstkartoffeln und natürlich frisches
Baguette.

D E S S E R T

Orangenschaum auf
Kumquatkompott

Für den Orangenschaum die Eier
trennen. Das Eiweiß in einem hohen
Gefäß kühl stellen. Die Eigelbe mit
dem Zucker in einen Schneekessel
geben und auf dem heißen Wasser-
bad schaumig rühren. Den Schnee-
kessel in eine Schüssel mit kaltem
Wasser stellen und kalt cremig schla-
gen. Die Gelatine nach Anleitung vor-
bereiten und gut ausgedrückt im
Likör auflösen. Den Orangen- und
den Zitronensaft mit dem Eischaum
mischen. Das Eiweiß mit etwas Salz
halb steif schlagen, den gesiebten
Puderzucker  unter Rühren einrieseln
lassen und ganz steif schlagen. Die
Sahne steif schlagen. Erst den Ei-
schnee und dann die Sahne unter
die Orangencreme heben. Die Creme
im Kühlschrank mindestens 4 Stun-
den kaltstellen.

Für das Kompott die Kumquats wa-
schen, trockenreiben, längs vierteln
und die Kerne und den Strunk entfer-
nen. Den Puderzucker in einer be-

schichteten Pfanne zu hellem Kara-
mell schmelzen. Die Kumquats zufü-
gen und kurz erhitzen. Den Rum ein-
rühren und so lange erhitzen, bis sich
das Karamell wieder gelöst hat. Die
Butter einrühren und abkühlen lassen.

Zum Servieren etwas Kompott auf
einem Dessertteller verteilen und mit
Löffeln ausgestochene Cremeklöß-
chen auf das Kompott geben. Mit
Borkenschokolade garnieren.

DESSERT

Zutaten für vier Personen
Orangenschaum
3 Eier

2 Eiweiße

125 g Zucker

3 Blatt weiße Gelatine

Saft von 3 großen Orangen

2 EL frisch gepressten Zitronensaft

4 EL Orangenlikör (z. B. Cointreau)

Salz

4 EL Puderzucker

125 ml Sahne

Kumquatkompott
200 g Kumquats (Zwergorangen)

75 g Puderzucker

2 EL brauner Rum

2 EL Butter

Borkenschokolade zum Garnieren

HAUPTSPE ISE

Zutaten für vier Personen
150 g durchwachsener Räucherspeck in

dünnen Scheiben

1 gehackte Knoblauchzehe

1 Schalotte

300 g aufgetauter TK-Blattspinat

50 g geriebener Hartkäse

Salz

Frisch gemahlener Pfeffer

Frisch geriebene Muskatnuss

2 Schweinefilets (à 350 g)

2 EL Keimöl

1/2 l trockener Weißwein

2 EL Crème fraiche



„Welches Gebäude in Deutschland ist
das Schönste“, fragte vor drei Jahren
das international renommierte Archi-
tektur-Magazin „Häuser“ eine 18-köp-
fige Expertenjury und seine Leser.
Das überraschende Ergebnis: Nicht
das Potsdamer Schloss Sanssouci,
nicht der Kölner Dom und auch nicht
der Dresdner Zwinger wurden von 

der Jury gekürt – das Münchner
Olympiastadion, Ende der 60-er
Jahre des letzten Jahrhunderts zur
Olympiade 1972 erbaut, wurde ge-
wählt. Begründung: „Mit dem Olym-
pia-Stadion wurde ein Ingenieurbau
gekürt, der als eine der wenigen ori-
ginären Architekturleistungen der
Bundesrepublik Deutschland gilt“, so
der Chefredakteur Wolfgang Nagel.

Wohl wahr: Das natürlich in den
Olympiapark integrierte Stadion,
konzipiert als offenes Amphittheater,

vor allem jedoch das fast schwerelos
wirkende Dach des Olympiastadions
war bei den Olympischen Spielen
1972 eine optische und statische
Sensation. Das 74.800 Quadratmeter
große durchsichtige Netzdach aus
jeweils neun Quadratmeter großen
Acrylglasplatten überspannt die
Hälfte des Olympiastadions, die
Olympiahalle und die Olympia-
Schwimmhalle. Die Acrylplatten wer-
den von Stahlseilen gehalten, die
ihrerseits an 58 großen Stahlmasten
befestigt sind – eine architektonische
und technische Bauleistung, wie  sie
bis dato nicht für möglich gehalten
wurde.

Erdacht und erbaut wurde diese
Innovation von dem Stuttgarter Archi-
tekten Günter Behnisch, dem ein

DEUTSCHLANDS SCHÄTZE

Der größte Sonnen-
schirm der Welt
Das Münchner Olympiastadion gehört zu den außergewöhnlichsten

Stadien, die es weltweit zu bewundern gibt. Seine extravagante

Dachkonstruktion gilt als eine der herausragenden architektonischen

Bauleistungen des letzten Jahrhunderts.

Leichtigkeit des Seins: Ansicht des Dachzeltes über dem Stadion
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Olympiapark vorschwebte, der luftig,
offen und heiter sein sollte. Ein
Gegenbild zur Olympiade 1936 in
Berlin mit seinen martialischen Bau-
ten. Für die von Behnisch im Wett-
bewerb nur skizzierte Dachkonstruk-
tion holte er sich als Partner den
Kollegen und Ingenieur Frei Otto ins
Boot. Der hatte mit einer von ihm kon-
struierten schwebenden Dachkon-
struktion des deutschen Pavillons auf
der Expo in Montreal 1966 weltweit
für Furore gesorgt. Daran knüpften
Behnisch und Otto bei ihrem einzig-
artigen XXL-Dach für Olympia an. 

Das Ergebnis: Mit ihrer scheinbar
schwerelosen Konstruktion formulier-
ten sie die Bauaufgabe Stadion neu
und innovativ. Und: Kein anderes
Bauwerk verkörpert die demokrati-
schen Ideale der Bundesrepublik so
wie das Münchner Olympiastadion.

Seit den Spielen von 1972 sind über
drei Jahrzehnte vergangen und der
Olympiapark München ist immer
noch ein einzigartiger Ort voller
Leben. Die meisten olympischen
Austragungsorte sind inzwischen
Geschichte, in München aber hat
sich bis heute ein weltweit beachte-
tes Freizeit- und Veranstaltungs-
zentrum etabliert. Der Olympiapark
München befindet sich immer noch
auf der Höhe der Zeit, auch wenn der
Fußballclub Bayern München vor ei-
nigen Monaten in eine eigene Arena
umgezogen ist. An verschiedenen

Orten im gesamten Olympiapark fin-
den pro Jahr mehrere hundert Ver-
anstaltungen statt. Beispielsweise ist
die Olympiahalle an mehr als 200
Tagen im Jahr durch Rock- und Pop-
Konzerte, Sport-Events, Ausstellungen
oder Messen belegt. Das Olympia-
stadion mit einer maximalen Kapa-
zität von 75.000 und die Olympiahalle
mit fast 14.000 Plätzen sind die zwei
größten Event-Locations in München
und Umgebung. 157 Millionen zah-
lende Besucher seit dem Mega-Event
von 1972 sprechen eine deutliche
Sprache . . .

D IE AUFLÖSUNGEN UNSERER R ÄTSEL VON SE ITE 26/27

Zahlenrätsel

1. bayer. Zwischenmahlzeit: B R OT Z E I T   

2. in Gang setzen: A N W E R F E N   

3. Pflanzenprodukt: BAU M HA R Z   

4. übersinnlich: M Y ST I S C H   

5. Köstlichkeit: L E C K E R E I   

6. Gedenkmünze: M E DA I L L E   

7. ital. Schaumwein: S P U MA N T E   

8. Sardelle: A N C H OV I S   

9. tragbares Fernsehgerät: P O RTA B L E   

10. aus Büchern vortragen: V O R L E S E N   

Lösungswort: Hilfsmittel

Augen-Blicke: Das Olympiastadion hell erleuchtet am Abend

En gros und en detail: Das Olympiagelände mit 
der begehbaren Dachkonstruktion aus diversen
Perspektiven
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E IN TAG .  .  .

. . . im Leben

„Niemals den Glauben, die Liebe und
die Hoffnung verlieren“, so lautet 
das Lebensmotto von Beate Klöckl-
Kommnick. Ein positives, das Leben
bejahende Motto, das ihr bei ihrer
Arbeit hilft. Als Teamleiterin bei der
Hansethep in Schwerin erfährt sie
tagtäglich von den Nöten, Sorgen
und Leiden von Menschen, die auf
die Leistungsangebote der HTMa/
Thep-Unternehmensgruppe ange-
wiesen sind. Mit Engagement, Ein-
fühlungsvermögen und eben einem 

starken positiven Glauben versucht
sie, diesen Menschen ein bisschen
mehr zu geben als nach den Abrech-
nungstabellen der Krankenkassen
vorgeschrieben ist.

Seit vier Jahren ist Beate Klöckl-
Kommnick bei der Hansethep. Durch
persönliche Kontakte kam die Fach-
krankenschwester, Heilpraktikerin
und psychologische Beraterin zur
Schweriner Thep. Zuvor hatte sie als
Krankenschwester stationär und
ambulant sowie als Gesundheits-
und Wellnessberaterin gearbeitet.

Als Teamleiterin bei der Hansethep
kümmert sie sich besonders um das
von der HTMa/Thep-Unternehmens-
gruppe entwickelte ambulante Case-
Management - Modell KOMPASS®,
dem neuartigen Schnittstellen-Mana-
gement, das den Patienten sicher von
der stationären in die ambulante The-
rapie überleiten soll. Seit gut einem
Jahr setzt sie gemeinsam mit der
HELIOS Klinik Schwerin dieses
Konzept um. Mit großem Erfolg wie
Pflegedienstleiterin Edith Hilmer
bestätigt: „Durch die Optimierung der
Entlassungsplanung unter Einbe-
ziehung der Angehörigen wird das
Stationspersonal deutlich entlastet.
Außerdem bietet KOMPASS® unseren
Patienten mehr Sicherheit und neue
Dienstleistungen.“

Im KOMPASS®-Büro der Helios ist
Beate Klöckl-Kommnick denn auch
fast täglich anzutreffen. Hier werden
Therapiepläne und Problemfälle mit

den Helios-Mitarbeitern besprochen
und Tagespläne aufgestellt.

Danach geht es meist ins Hansethep-
Büro: Hier trifft sich die Teamleiterin
mit den Thep-Kollegen, um zum Bei-
spiel Termine abzusprechen. Dann
folgt oft eine Runde am Telefon –
Anrufe bei Hausärzten der Kunden,
Absprachen mit Stationen in Kran-
kenhäusern oder Pflegeheimen,
Nachfragen bei Herstellern von Hilfs-
mitteln, mit denen die HTMa/Thep-
Unternehmensgruppe zusammen ar-
beitet. KH-Akquise (CÄ, PDL, Sozial-
dienste), die Planung und Dokumen-
tation der geleisteten Versorgungs-
angebote der Hansethep-Mitarbeiter,
Budgetplanung, Fortbildung der Mit-
arbeiter und Vieles mehr gehört dar-
über hinaus zu ihrem Aufgabenbe-
reich.

Auch für die von der Hansethep an-
gebotenen Weiterbildungsangebote
für Krankenhäuser, Pflegeheime 
oder Pflegedienste ist Beate Klöckl-
Kommnick zuständig. Sie entwickelt
die Angebote, kümmert sich um die
Organisation und ist auch meist die
Schulungsleiterin.

Natürlich: Die persönliche Weiterbil-
dung spielt für sie auch eine große
Rolle. Immer „up-to-date“ zu sein ist
für die Teamleiterin Voraussetzung,
um ihren Kunden die Sicherheit ge-
ben zu können, bestens beraten und
betreut zu werden. Neben den inter-
nen Weiterbildungsangeboten wie
Teamleiter-Seminare, Persönlich-

Beate Klöckl-Kommnick in ihrem Hansethep-Büro

von Beate Klöckl-Kommnick. Die Teamleiterin der Hansethep in

Schwerin hat täglich eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen: Von

der umfassenden internen Organisation über die Planung von Fort-

bildungsveranstaltungen bis hin zur Pflege von Kundenkontakten.
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keits- und Kommunikationstrainings
oder den Produktschulungen durch
die Hersteller, nimmt sie regelmäßig
externe Weiterbildungen wahr. Zeit-
management, Psychologie, alternati-
ve Heilmethoden sind Themen, mit
denen sie sich zuletzt in Workshops
und Seminaren beschäftigt hat. Und
natürlich: Das Lesen von Fachlitera-
tur und Fachzeitschriften steht täglich
auf ihrem Arbeitsplan.

Fragt man die Teamleiterin, woran sie
den Erfolg ihrer Arbeit misst, kommen
eine ganze Reihe von Stichworten:
„Kundenzufriedenheit und Vertrauen
in unsere Arbeit nach außen; ein
gutes Team-Klima und eine Erfolg
orientierte Zusammenarbeit mit den
Kollegen innerhalb unserer Thep“.

Dass Sie und ihre Kollegen es besser
machen als die Konkurrenz, davon ist
sie überzeugt: „Wir arbeiten nach
hohen Qualitätsstandards, wir bieten
Komplettlösungen statt Einzelleistun-
gen, unsere Mitarbeiter sind bestens
ausgebildet und geschult – bei uns
stimmen die Grundlagen, um Qualität
und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen
zu bieten.“

Bei so vielen verschiedenen Arbeits-
aufgaben ist die Freizeit knapp be-
messen. Neben der Familie sind es
Kultur und Sport, die sie zum Aus-
gleich braucht. Theaterbesuche plant
sie regelmäßig ein, eine Runde Inline
Skating oder Nordic Walking nach
Arbeitsschluss braucht sie um Abzu-
schalten.

„Hier therapieren Menschen an-
spruchsvoll“ ist der Slogan der
HTMa/Thep-Unternehmensgruppe.
Was versteht Beate Klöckl-Kömmnick
darunter? „Vor allem drei Dinge“, sagt
sie ohne zögern. „Erstens: Nähe zum
Kunden. Zweitens: Hohe Qualität.
Und drittens: Optimale Betreuung,
damit sich die Lebensqualität unserer
Kunden verbessert.“

Beate Klöckl-Kommnick im KOMPASS®-Büro 
mit Mitarbeiterin Astrid Achterberg
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IHRE THEP INFORMIERT

DAS LE ISTUNGSANGEBOT

Das leistet unser ambulantes
Case-Management-System:

•  Wir koordinieren alle an der
Therapie beteiligten Partner.

•  Wir organisieren und beglei-
ten ab dem frühest möglichen
Zeitpunkt die Entlassungs-
und Therapieplanung.

•  Wir beraten und betreuen
umfassend die ambulant zu
therapierenden Patienten und
ihre Angehörigen.

•  Wir regeln und kümmern uns
um Verordnung und Klärung
mit den Leistungserbringern.

•  Wir organisieren die kosten-
lose Lieferung aller benötigten
Hilfs- und Arzneimittel in die
häusliche Umgebung.

•  Wir schulen und leiten den
Pflegedienst an, um den 
optimalen Therapie-Erfolg zu
erreichen.

•  Wir prüfen und dokumentieren
lückenlos die von uns
erbrachten Leistungen.

DAS THER AP IEANGEBOT

Unsere examinierten Fach-
kräfte sind spezialisiert auf:

•  Enterale Ernährungstherapie

•  Parenterale Ernährungstherapie

•  Tracheostomatherapie

•  Wundtherapie

•  Immunglobulintherapie

•  Schmerztherapie

•  Onkologische Therapie

Alle unsere Therapieangebote
basieren auf neuesten allgemein
anerkannten Therapie-Ansätzen. 

Die individuellen Therapie-Pläne
und die Auswahl der medizini-
schen Hilfsmittel erstellen wir in
enger Absprache mit Ihnen,
unseren Partnern in Klinik,
Praxis oder Heimen.

NEU: VERSAND-APOTHEKE

Partnerschaft mit einer
Versandapotheke

Seit kurzem arbeiten wir exklu-
siv mit einer kooperierenden
Versand-Apotheke zusammen.
Dadurch können wir Ihnen in
kürzester Zeit alle benötigten
Arznei- und medizinischen Hilfs-
mittel bequem nach Hause liefern.

Unsere Berater sorgen dafür,
dass Sie jederzeit alles Not-
wendige bekommen, damit Ihre
Therapie ein Erfolg wird.

Damit wollen wir Sie und unsere
Partner in Klinik, Arztpraxis und
Pflegedienst unterstützen und
entlasten.

Rundum-Versorgung
von A bis Z

36
MM – das Gesundheits-Magazin

Service-Hotline: 0800 - 5167 000



Januar
Die Dritten Pro-
gramme der ARD
strahlen die vier-
teilige US-Fern-
sehserie „Holo-
caust“ über die
Verfolgung und
den Mord an
den Juden in
der NS-Zeit aus. Die Reihe löst bun-
desweit Betroffenheit und eine neue
Debatte über den Umgang mit der
NS-Vergangenheit aus.

Februar
Nachdem der Schah Reza Pahlevi ins
Exil gegangen ist, kehrt der iranische
Schiitenführer Ajatollah Ruhollah
Khomeini (1900–1989) nach 15 Jah-
ren Exil aus Paris in den Iran zurück.
Am 5. Februar proklamiert er eine
„Revolutionsregierung“.

März
In Frankfurt/Main beginnt ein zwei-
tägiges Treffen von Par-
teien, Bürger-
initiativen und
Umweltschutz-
organisationen,
bei dem die po-
litische Vereini-
gung „Die Grü-
nen“ gegründet
wird.

April
Volker Schlön-
dorffs Grass-
Verfilmung „Die
Blechtrommel“
kommt in die
Kinos. Der Film
wird in Holly-
wood mit einem
„Oscar“ ausge-
zeichnet.

Mai
Bei den britischen
Unterhauswahlen
erringen die Kon-
servativen einen
überwältigenden
Wahlsieg. Ihre
Parteivorsitzende
Margaret Thatcher

wird erste Premierministerin Großbri-
tanniens.

Juni
Das Europäische Parlament wird
erstmals direkt gewählt. Die Sozia-
listen werden mit 112 Sitzen die
stärkste Fraktion im Parlament, ge-
folgt von Christdemokraten mit
106, den Konservativen mit 63 und
den Kommunisten mit 44 Sitzen.

Juli
Die „Cap Anamur“, das Hilfs-
schiff der Aktion „Ein Schiff für
Vietnam“, die von dem Jour-
nalisten Rupert Neudeck initi-
iert wurde, läuft zu seiner

ersten Rettungsfahrt aus, um Vietna-
mesen zu retten, die seit Anfang des
Jahres zu tausenden die Flucht übers
Meer in die Freiheit wagen.

August
Der sizilianische Ätna, Europas
aktivster Vulkan, verbreitet mal wie-
der Angst und Schrecken. Nach
einem Ausbruch bedrohen die
Lavaströme das Dorf Fornazzo.

September
Zwei Familien gelingt in
einem selbstgebastelten
Heißluftballon die Flucht
aus der DDR in die Bun-
desrepublik. Die aben-
teuerliche Fahrt der bei-
den Familien sorgt welt-

weit für Schlagzeilen und wird von
Hollywood verfilmt.

Oktober
Deutschrocker Udo Lindenberg geht
mit der „Dröhnland Symphonie“, ein
von dem Theaterregisseur Peter
Zadek in Szene gesetzten Rock-
Musical, auf Tournee.

November
Das von dem Österreicher Eckart
Witzigmann gegründete Schlemmer-
lokal „Aubergine“ erhält als erstes
deutsches Restaurant im renommier-
ten Gourmet-Reiseführer „Michelin“
drei Sterne.

Dezember
Der Friedensnobelpreis
1979 wird an Mutter
Theresa (1910–1997),
verliehen. Die Ordens-
schwester hatte 1950
in Kalkutta/Indien den katholischen
Orden „Missionarinnen der Nächs-
tenliebe“, der sich um die Ärmsten
der Armen kümmert, gegründet.
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Die HTMa und die Theps – Ihre kompetenten Therapiepartner vor Ort.

HANSETHEP

Hansethep GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 29
19061 Schwerin
info@hansethep.de
Tel.: (0800) 5167-102

T INTHEP

Tinthep GmbH
Brückenstraße 13
16244 Schorfheide/
OT Finowfurt
info@tinthep.de
Tel.: (0800) 5167-100

SPREETHEP

Spreethep GmbH
Mariendorfer Damm 161
12107 Berlin
info@spreethep.de
Tel.: (0800) 5167-105

LITHEP

Lithep GmbH
Osterlange 26
99189 Elxleben
info@lithep.de
Tel.: (0800) 5167-104

ALTHEP

Althep GmbH
Galileistraße 11
08060 Zwickau
info@althep.de
Tel.: (0800) 5167-106

NOBAY THEP

Nobaythep GmbH
Bräunleinsberg 6
91242 Ottensoos
info@nobaythep.de
Tel.: (0800) 5167-007

KARTHEP

Karthep GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
info@karthep.de
Tel.: (0800) 5167-108

SERTHEP

Serthep GmbH
Industriepark 301
78244 Gottmadingen
info@serthep.de
Tel.: (0800) 5167-111

RODATHEP

Rodathep GmbH
Max-Planck-Straße 3
55435 Gau-Algesheim
info@rodathep.com
Tel.: (0800) 5167-103

KURTHEP

Kurthep GmbH
Europastraße 15
35614 Aßlar
info@kurthep.de
Tel.: (0800) 5167-012

RE ITHEP

Reithep GmbH
Max-Planck-Straße 15
50858 Köln
info@reithep.de
Tel.: (0800) 5167-113

COSATHEP

Cosathep GmbH
Bunte Bank 3
44227 Dortmund
info@cosathep.de
Tel.: (0800) 5167-110

STOTHEP

Stothep GmbH
Borsigstraße 13
30916 Isernhagen
info@stothep.de
Tel.: (0800) 5167-109

HTMa ZENTR ALE

HTMa GmbH
Fritz-Reuter-Straße 2
22926 Ahrensburg
info@htma.de
Tel.: (0800) 5167-000

BLUTHEP

Bluthep GmbH
Dieselstraße 7
89160 Dornstadt
info@bluthep.de
Tel.: (0800) 5167-101

KE ITHEP

Keithep GmbH
Glashütter Straße 53
01309 Dresden
info@keithep.de
Tel.: (0351) 3158 99-81
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